
ffi

ii',ri'''i,lj,i1 t, ,,, 1i,I ,,,ii I rtiiiir lrt r. r rr tti

\1,,r,'1,,,o;r l1,r. lr,;ll ;,t;'.':l,;lir. :111 
:',, 1 :a.,',',t,:r, ;. trt,i:l

o

,,':1;(:...':.tt: ::t :i:l,ii: . i ,-t:lt rl, r:r, , , ,ll. l, I :l 
''

]0. Jonuor ]990
10. Johrgong, S.2-31
ISSN OIZZ-1868

a) {l
lnholt Seite

Gl Leitsötze

Hoftung des Steuerberolers \

- U nternehmensbewertung

- Vertrog mit Schutanirkung zugunsten Dritter
(OLG Celle Urt.v. 20.9.1989 - 3 U 240/881

Hoftung des Treuhönders
- Entg o n g en e Steu ervo rtel I e, Meh wertsteueroptio n

- Prospekthoftung

- Verlrouensschoden
(OLG Düsseldorf Urt.v. 27.7.1989 -12U 226/88l

Provisionsgeschäfte des Steuerberoters
- Herousgobepflicht

- Zohlung on Strohmonn
(OLG Homm Urt.v.ll.ll.l9BB -25U 25/BBl

H oftu n g des Steuerberoters/Wirtschoftsprüfers
- Berotung bei Gesellschoffsgründung

- Rechtsberotungsgesetz

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten des Glöubigers
(OLG Korlsruhe Urt v. 24.5.1989 - 6 U 5ll88)

Hoftung des Treuhönders
- N ichto nerken n u n g des Zwischen m ietverhö ltn isses
(LG Stungorr Urt.v.28.2.1989 -17 O 602/8Bt

2,30

IB

3

B

t5

@ Gerling-Konzern
Ve rf ri e bs-Akti e n g ese I lsch oft
Abteilung Presse und lnformotion
Gereonshof,5000 Köln I

Telefon' 102211 144-7298

Verontwortlich fUr den lnholt,
Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfe,
Fochonwo lt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
sch riftlicher Zustim m u n g.

28

29

U()

i
1

Gl Hinweis



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl l/90 Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l,l990l

Gl Leitsöfze
Dritthoftung

- Verirog mit Schutzwirkung zugunsten

Dritter
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewertungsgutochten
: Bonitötsprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellschoftsgründung

Fristenkontrolle

- Rückfroge bei Mondqnten

Kenntnis des Steuerrechts

- intern. Rechtsregeln

Prospekthoftung

- ohne Nomensnennung in Prospekt

- d. Treuhönders

- Verirouensschoden

Provisionsgeschöfte

- Gebl;hr f. Anlogeberoiung

- Herousgobepflicht

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsberotung

- d.wp
: Ausorbeitung eines Gesellschofts-

vedroges

Steuerberolungsgesetz

- $52
: Zohlung d. Versicherungsprömie

- 967
: l.licl rlzuhlurrg d. Versicherungsprömie

Steuerhinterziehung

- Berufspflichtverletzung

- unvollstöndige Rechnung,

$t4 tusrc
- Steuererklörung des Stb

Treuhönder

- Meh rwertsteueroption

- Prospekto ngoben, zugesicherte

Eigenschoften

- Schodenersotz, negotives lnteresse

- Uberwqchung Dritter
: Gestoltung d. Zwischen- und

Endmietuerhöltnisses

Unlernehmensbeteiligung

- Geschöftswerlermittlung d. Stb
: Bonitötsprüfung d. Stb

- Hoftung f. Alverbindlichkeiten,

Versicherungsschutz

- Zohlung d. Versicherungsprömie

BGH v. 25.1.198q -VllZB32/BB
: VersR 1989,1167

Boyr. OLG v.26.10.1987 - 4 5t164/87
: StB 1989, 159

OLG Celle v. 20.9.1989 - 3 U 240/88

OLG Düsseld ort v. 27.7.1989 - 12 U 226/88

OLG Homm v. ll.1l.l9B9 - 25 U 25/88

OLG Kodsruh e v. 24. 5.1989 - 6 U 5ll88

OLG Koblenz v.9.6.1989 -2U1907/87
: NJW 1989,2699
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90, 3

90, 3

90, 3

90, 3

90, l9

Anwo ltsverschulden, Fristversöu m nis,

Pflicht zur Rückfroge beim Mqndonten

Mit der Annohme einer Pflichi, bei Nichvorliegen eines Auftrogs zur

Berufungseinlegung beim Mondonten wegen eines möglichen Konzlei-

versehens Rückfroge zu holten und notfolls ouch ohne Auftrog Berufung

einzulegen, werden die Anforderungen on die Sorgfolt des ProzeD-

onwolts Übersponnt.
(BGH Urt.v.25.l.l9B9 - Vlll ZB 32/BB,VersR 1989,11671

Steuerstrof rechtliche Verontwortu n g des Steuerberoters

Ein Steuerberoter, der unvollstöndige Rechnungen i.S. des $14 Abs. I

USIG, die seine Mondonten ous Anloß von LeisiungsbezÜgen erholten

hoben, um Angoben ergönzt, von denen die Gewöhrung des Vorsteuer-

obzugs obhöngt, begeht Urkundenfölschung und (in mittelborer Töter-

schoffl Steuerhinterzieh u ng.
(Boyrisches OLG Urt.v.26.10.1987 - 4 5t164/87 - StB l9B9,l59l

Kenntnis internotionoler Rechtsregeln

Zum erforderlichen Wissensstond eines Rechtsonwolts gehört ouch die

für eine Berotung oder Prozeßführung notwendige Kenntnis der interno-

tionolen Rechisregeln, insbesondere die Kenntnis des seit dem 1.2.1973{iÜr

die sechs ursprünglichen Mitgliedstooten der Europöischen Gemein-

schoft geltenden U bereinkommens über die gerichtliche Zustöndigkeit

und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in zivil- und hondels-

rechilicherSochen i. d. F. v. 27.9.1968(EuGVUl. Dos gleiche gilt hinsichtlich

des einheitlichen Gesetzes über den internotionolen Kouf beweglicher

Sochen ( EKG) v.17.7.1973.
(OLG Koblenz Urt.v.9.6.1989 -2U1907/87, NJW 1989,26991

Berufspf lichten eines RA/SIB bei eigener Steuererklö run g

Ein Rechtsonwolt und Steuerberoter, der seine Verpflichtung zur wohr-

heitsgemößen Steuererklö ru n g verletzt u nd dod u rch ein e SieuerverkÜ r-

zvngbzw.steuerhinteziehung begeht, verstö0t domit ouch gegen seine

Berufspflichten.
(EG Berlin Un.v.l7.B.l9BB - I EG l0/BB, RBeistond l9BZ 55)
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: StB 1989, 335
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Gl Leitsöfze Hoftung des Steuerberolers
- U nierneh mensbewertun g

- Vedrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
(oLG Celle urt.v.20.9.1989 - 3 U 240/881

Berufshoftpf lichversicheru n g

l. Eine ouch nur vorübergehende Unterbrechung des Versicherungs-
sch utzes der Berufshoftpflichversicherung eines Steuerberoiers infolge
Kündigung des Versicherungsverhölinisses wegen Nichtzohlung dlr
Versicherungsprömien ist ols schuldhofter verstoß gegen $ 62 StBerG
berufsrechtlich zu ohnden.

(LG Koln Ud.v.15.2)g\g - lz srl 3/Bg, stB lg8g, 335)

ll. Auch wenn der Steuerberoter einen lückenlosen Versicherungsschutz
sei ner Berufsh oftpf I ichtversicheru n g d u rch Entgegen kom men des Ver-
sicherers genießt, konn in der regelmößig verzögerten Zohlung der
versicherungsprömien nur noch Mohnung oder erst noch Kündigung
des Versicheru n gsverh ö ltn isses ein Verstoß g egen d ie verpf I ichtu n g zui
gewissenhoften Berufsousübung gem. $52 Abs. I StBerG liegen.

(LG Köln Urt.v.15.2.1989 - lZ SrL l/BZ SrB 1989, 336)

Steuerberqtergebüh renverordn u n g

Die Steuerberotergebührenverordnung ist für die Vergütung des Sieuer-
beroters verbindlich. Weder$ 4 StBGebV noch derollgemeine Grundsotz
der Vertrogsfreiheit erlouben die Vereinborung einer von $14 StBGebV
obweichenden unongemessen niedrigen Pouscholvergütung.
(ovc Homburs Urt.v. 25.7.1989 - ovc BIvl64/86. DSIR lgBZ 683)

Auskunftspflicht von Presseorgonen/ unzulössige lnserote von Kontierern

Eine Togeszeitung ist ols Nichtbeieiligte gem. $ 93 Abs. I Ao zurAuskunft
gegenüber der Finonrvewoltung verpflichiei, wenn eine bei ihr erschie-
nene Chiffreonzeige einen begründeten Verdocht ouf eine unbefugte
Hilfeleistung in steuersochen nohelegt, die preisgobe von Nomen und
Anschrift des lnserenlen zur Sochverholtsoufklörung geeignet und not-
wendig sowie die Erfullung der Auskunftspflicht moglich ist.
(FG Soorlond Urt.v. 24.5.1989 - 2K214/86, DSIR t9B? Zl9)

Leitsötze (d.Verf.),

l. Ermittelt der Steuerberoter für seinen Mondonten den Geschöftswert
seines Betriebes, so können dodurch verlrogliche Schutzpflichten
gegen ü ber ei nem Betei I ig u n gsinteressenten entstehen.

2. Aus dem Auftrog zur Geschöftswertermittlung ergibt sich keine Ver-
pflichtung, den Beteiligungsinteressenten über die Bonitöt des Mon-
dontenbetriebes zu beroten.

3. Besogt die Geschöftswertermittlung nichts zur Boniiöt, so ist der
Beieil ig u n gsinteressent d o ro uf h inzuweisen.

4. Will der Beteiligungsinteressent Schodenersotzonsprüche geltend
mochen, so muD er substontiiert dorlegen, woron er die Beieiligungs-
entscheid u ng orientierf hötfe, wen n d ie Geschöftswerlerm ittl u n g des
steuerberoters o ls Entsch eid u n gsg ru n d lo g e o usgesch ieden wö re.

Zum Sochverholt:

Der Rechtsstreit betrifft Regreßonsprüche des Klögers wegen einer wirt-
schoftlich fehlgeschlogenen Beteiligung on einem Goststöttenbeirieb,
der den Beklogten zu 2l und 3) ols Gesellschoft bürgerlichen Rechts
gehörte. Ansprüche gegen diese beiden Beklogten sind zwischenzeitlich
durch Vergleich rechtskröftig erledigt worden. lm Streit sind nur noch
Ansprüche gegen den beklogten steuerberoter - den Beklogten zu l).

Der Klöger und seine Ehefrou woren löngiöhrige Stommgöste in der
Gostsiötte. Ab Somm erl9B4 kom es zwischen dem Klöger, der gelernte
Einzelhondelskoufmonn ist und domols ols Hondelsvertreter für Unter-
holiungselektronik orbeitete und dem Beklogten zu 2l zu Gespröchen
über eine stille Gesellschoftsbeteiligung. Der Betrieb hotte - ohne dos
dorüber Einzelheiten bekonnt wören Liquiditötsprobleme, deren
Ursochen der Klöger seinerzeit nichi konnte. Vielmehr hotte er den per-
sönlich gewonnenen Eindruck, do0 der Betrieb gut florierte und er
ledig lich koufmö n nisch besser gemonogtwerden m üßte, u m o usreichend
liquide zu sein und Gewinn obzuwerfen. Der Beklogte zu 2l beouftrogte
ous eigenem Antrieb und ohne dozu vom Klöger oufgeforderf worden zu
sein, im Moil9B5 den beklogten Steuerberoterden Wertdes Goststötten-
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betriebes festzustellen. Der Beklogte zu ll stellte in einem Schreiben fest,

doß er unter Vewendung der ihm vorliegenden Bilonzen den durch-

schnittlichen Gewinn des Betriebes in den Johren l9B0 bis l9B4 mit

DM 60.858,- festgestellt hobe. Er schloß dorous - ohne nöhere Dorle-

gungen - ouf einen Unternehmenswedvon DM 608.580,- und ermittelte

den Geschöftswert wie folgt'

Wert des Unternehmens

'/'Substonz.^/el

'/'Abschlog v.50%

DM 304.290,-

Dos Schreiben schließt mit den Worfen: FÜr die Richtigkeii gezeichnet

...... Steuerberoter.

Der Klöger hot in der Folgezeit eine Gesellschoftseinloge in Höhe von

DM BO.OOO,-, ein uneinbringliches Bordorlehen in Höhevon DM 17.096,17

und einen Schuldbeitriti für die Lieferonienverbindlichkeiten in Höhe von

DM 13.0132,95 erklört. Dorüber hinous hotereine BonkbÜrgschoft in Höhe

von 30.000,- DM übernommen.

Aus den Gründen:

Auch wenn mon mit dem Klöger dovon ousgeht, doß er in den Schutz-

bereich des zwischen dem Beklogten zu 2l vnd dem Beklogten zu 1)

geschlossenen Berotungsvertroges einbezogen wor und der Beklogte zu

l) ouch und gerode in Ansehung des Klögers vertrogliche Schuizpflichten

verleizt hoi, so ist der Klöger gleichwohl den Nochweis schuldig geblie-

ben, do0 er ohne dos pflichWidrige Verholien des Beklogten zu ll von

ei n er Beteil ig u n g o n der Gosistötten g esel lschoft o bgesehen u n d desho I b

die hier im Prozeß geltend gemochten Schöden nicht erlitten hötte.

l. Der Senot unierstellt zugunsten des Klögers, doß die im Moi l9B5 vom

Beklogten zu 2l vorgenommene Beouftrogung des Beklogten zu 1)

ouch im lnteresse des Klögers erfolgt ist und dem Beklogten zu ll des-

holb - iedenfolls ober wegen seiner unstreitigen Teilnohme on dem

Verhondlungsgespröch vom 26.6.\985 und den dobei erfolgten

Erörterungen über die Geschöftswertermittlung vom 5.6.1985 - ent-

sprechend den vom Bundesgerichtshof Überzeugend entwickelten

Grundsötzen {BGH Gl 1989, 95 : WM 89,375,326 m.w.N.; siehe

ouch Long, wM BB,l00l) vertrogliche schutzpflichten gegenÜber dem

Klöger oblogen.

DM 608.580,_

DM O,_

DM 304.290,-

die mii dem Bouvorhoben verfolgten steuedichen Ziele bekonnt sind, bei

der Gestoltung des Zwischenmietverhöltnisses den ouch einem Loien

einleuchtenden, eigentlich selbstuerstöndlichen Umstond, doß ein

gewerblicher Zwischenmieter on der Zwischenvermietung etwos ver-

dienen können muß (domit steuerrechtlich Anerkennung der Zwischen-

vermietung erlongt wird), ou0er ocht lossen wÜrde, konn nicht ols fÜr die

Beklogte vorhersehbor ongesehen werden. Als der Beklogten dies durch

die Mitteilung der Fo. V. vom 4.4.1985 bekonnt geworden ist, wor der

Endmietuertrog mit einer Monotsmiete von DM 538,00 bereits obge-

schlossen und entsprechende Zohlung oufgrund des Zwischenmiet-

vertroges on die Klöger geleistet worden, so doß olle weiteren der

Beklogten obzuverlongenden Moßnohmen nur noch dozu hötten dienen

können, diesen Sochverholt gegenüber der Finonrvewoltung zu ver-

schleiern, wos nicht Aufgobe eines steuerlichen Beroters sein konn.

ln 4. Aufloge erscheint von Luiz ,,Die richtige Altersversorgung des

G m b H-Geschöftsf ü h rers" ( 
I nfo rm oiion-Verl o g, Freibu rg, 1989, 7 4 Seiten,

DM 25,_).

Lutz stellt zunöchst in einem ollgemeinen Teil die Moglichkeiten der

geseizlichen und der privoten Lebensversicherung dor' Donoch erörlerter

Ji. Gestoltungsformen einer betrieblichen Altersversorgung durch

Pensio nszuso g e, U ntersiützu n gskosse, Pensio nskosse u n d Di rektversiche-

rung. Die sieuerrechtlichen Besonderheiien bei der Gestoltung einer

ong"r"rr"n"n Altersversorgung des GesellschoftergeschöftfÜhrers

einer GmbH werden berücksichtigt'

Ein besonderes Kopitel ist dem GesellschoftergeschöftsfÜhrer der

GmbH & Co. KG gewidmet. FÜr die Gestoltungsberotung bedeutsom

sind die Hinweise zur Gestoltung des Pensionsvertroges' Die prögnonte

Dorstellung von Lutz weist ouf mögliche Fehlerquellen hin und hilft Hoft-

pflichtgefohren zu vermeiden.

Gl Hinweis
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Hoftung des Treuhönders
- N ichto nerken n u n g des Zwischen m iefuerhö ltn isses
(LG Stutrgort Ut.v.28.2.1989 -17 O 602/88I

Noch den Umstönden des konkreten Folles, die fur den Hoftungsumfong
eines Verlroges mit Schutzwirkung zugunsten Dritter moßgebend sind (vg l.

BGH o.o.O.l, hier insbesondere wegen der vom Beklogten zu l) in der
Geschöftswerlerm ittlu ng vom 5. 6. l9B5 verwendeten Sch lußformel (,,Fü r

die Richtigkeit..."l, hot er zunöchst fur die Richtigkeit seiner Geschöfts-
werlermittlung einzustehen. Nochdem ihm spötestens onlö0lich der
gemeinsomen Besprechung vom 26.6.1985 klor geworden wor, doß der
Klöger eine stille Gesellschoftsbeteiligung onstrebte, hotte der Beklogte
zu l) im lnteresse des Klögers ferner dcrouf zu ochten, doß der Klöger für
seine Beteiligungsenischeidung ous der vorliegenden Geschöftswerl-
ermittlung vom 5.6.i985 keine folschen Schlußfolgerungen zoe; insbe-
sondere hotte der Beklogte olso ouf eine etwoige Ungeeignetheit der
Geschöftswerfermittlung fur die vom Klöger zu treffende Beieiligungs-
entscheidung hinzuweisen.

Nicht hingegen wor es Aufgobe des Beklogten zu l), den Klöger
umfossend über die Bonitöt des Goststöttenbetriebes und die Risiken der
beobsichtigten Unternehmensbeteiligung zu beroten. Dozu hötte es eines
konkreten Berotungsvertroges zwischen dem Klöger und dem Beklogten
zu ll bedurFt. Einen dorouf gerichteten unmittelboren Vertrogsschlu{)
zwischen den Porleien behouptet ouch der Klöger nicht. Allenfolls lauft
sein Vorbringen dorou{ hinous, doß der vom Beklogten zu 2) dem Be-
klogten zu l) im Moi 1985 edeilte Berotungsouftrog speziell die Dritt-
begünstigung des Klögers bezweckt hobe. Um insoweit ober den
Abschluß eines Verlroges zugunsten Dritler, hier olso des Klögers, prüfen
und gegebenenfolls Berotungspflichten gerode gegenüber der Klöger
feststellen zu können, hötte es detoillierter totsöchlicher Angoben des
Klögers dozu bedurlt, ous welchen Einzelumstönden der Beklogte zu 1),

ouf dessen Verstöndnishorizont es insoweit ollein onkommt, den - on sich
ungewöhnlichen - Schluß ziehen mußte, er solle noch dem Willen des
Beklogten zu 2l Berolungsleistungen nicht im lnteresse seines bisherigen
Mondonten, olso des Beklogten zu 2), sondern im möglicherweise vollig
gegenlöufigen lnteresse des Klögers erbringen. Dofür fehlt ledoch leder
konkrete Sochvortrog, so dofl zugunsten des Klögers - wie eingongs
dorgelegt - lediglich die Grundsötze des Vertroges mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter und insoweit die oben nöher entwickelten Schutz-
pflichten zvmzuge kommen können. Der Beklogtezu l) hotolso nurfürdie
Richtig keit sei ner Gesch öftswerterm ittl u n g sowie d of u r ei nzustehen, do0
d iese Geschöftswerterm ittl u n g n u r insoweit Entsch eid u n gsg ru nd lo ge f ü r
die vom Klöger beobsichtigte Unternehmensbeteiligung wurde, ols sie
dozu inholtlich und methodisch geeignei wor.

Leitsötze (d.Verf.),

DerTreuhönder ist nichiverpf lichtet, sich um die Gestoltung des Zwischen-
und des Endmiefuerhöltnisses zu kümmern, wenn er die verpflichiung zur
Mietuertrogsvermittlung berechtigterweise durch Abschluß eines Mief-
vermiülungsvertroges ouf einen Dritfen übertrogen hot.

,Aus den Gründen:

Ausweislich des Berichtes ü ber die Außen prüfu n g des Fino nzo mtes K. vom
22.12.1986 und seiner Einspruchsenischeidung vom 4.l.l9BB , beruht die
Annohme eines Gestoltungsmißbrouches noch $42 Ao mit der Folge der
Nichtonerkennung des Zwischenmiefuerhöltnisses und des Vorsteuer-
obzuges dorouf, doß ein wirtschoftlicherGrund fürdie Einscholtung eines
Zwischenmieters sowohl bei den Klögern ols Wohnungseigentümern ols
ouch beim Zwischenmieter nicht festgestellt hobe werden können. Die
gegenüber der Beklogten erhobenen Vorwürfe über ihr Fehlverholten bei
Gestoltung des Zwischenmietuerhöltnisses betreffen lediglich den letzt-
genonnten Sochverholt und können somit fur die den Klögern negotive
Entscheidung der Finonzverwoltung nicht ousschloggebend geworden
sein, weil ouch mit einer onderen Gestoltung des ZwischenmietverhölF
nisses dos zweite Bedenken nicht ousgeröumt ist, doß es für den Eigen-
tümer einer einzelnen Wohnung keinen wirtschoftlich vernünftigen Grund
geben konn, einen gewerblichen Zwischenmieter einzuscholten, ouf)er
dem, den Vorsteuerobzug zv erlongen, ein steuerrechtlich zu mißbilli-
genden Gestoltungsmißbrouch. Doß sie on einem solchen nicht mitge-
wirkt hot, mochen die Kloger der Beklogten letztlich zum vorwurf.

Abgesehen dovon wor die Beklogte ouch nicht verpflichtet, sich um die
Gestoltung des Zwischen- und Endmietverhöltnisses zu kümmern, do sie
die Verp{lichtung zur Mietvertrogsvermittlung oufgrund des ihr mit dem
Treu ho ndvertrog erteilten Auftroges berechtigterweise durch Abschluß
des Mietvermittlungsvertroges om 27.12.1983 ouf die Fo. V. übertrogen
hotte. Doß diese Firmo, die bereits von der lnitiotorin des BouherÄn-
modells, der Fo. B. Bou, in dieAbwicklung des Bouvorhobens einbezogen
worden wor und von der desholb ongenommen werden konnte, do0 ihr
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ll. Entgegen der Auffossung des Beklogten zu ll ist diesem eine entspre-

chende Schutzpflichtverletzung o nzu losten.

Allerdings lo0t sich nichtfeststellen, doß der Beklogte zu ll om 5' 6.,1985

eine in sich selbsi vom Zohlenwerk her unrichtige Geschöftswert-

ermittlung erstellt hotte. Soweiter in dem SchriftstÜckvom 5.6.1985 den

durchschnittlichen Gewinn der Johre l9B0 bis l9B4 errechnet hot,

geschoh dies - rechnerisch richtig - ouf der Grundloge der ihm vor-

liegenden Bilonzzohlen; doß er hier in fehlerhofterWeise Zohlen Über-

nommen hötte, behoupiet ouch der Klöger nicht.

Ob und inwieweit der Geschö{tswert im Endergebnis richtig gewesen

ist, vermog der Senot weder ollein noch unter Hinzuziehung eines

Sochverstöndigen zu prüfen, weil der insoweii dorlegungspflichtige

Klöger keinerlei konkrete betriebswirtschoftlich oussogekröftige

Zohlen über die Situotion der Goststöttengesellschoft im Moi/Juni

1985 mitgeteilt hof insbesondere hot er keine Gewinn- und Verlust-

rechnung oder eine Bilonz vorgelegt, die - vielleicht - Aufschluß Über

die wohre wirtschoftliche Loge des Betriebes und dos mii der Unter-

nehmensbeteiligung bereits ous domoliger Sicht verbundene Risiko

geben könnten.

Vielmehr beschrönken sich die Dor"!egungen des Klögers im wesent-

lichen dorouf, doß die vom Beklogten vorgenommene Geschöftswerf-

ermittlu n g in methodischer Hinsicht nichi den betriebswirtschoftlichen

Anforderungen entspreche und sie domit fehlerhoft seien. Doron ist

sicher richtig, doß sich der Beklogle zv l) bei seiner Berechnung

lediglich einer Foustformel bedient hot, die regelmößig nurwenig ous-

so gekröftig e An nö heru n gswerte erg i bi. I ndessen beg rÜ ndet dos o I lei n

noch keinen Schutzpflichtuerstoß zu Losten des Klögers. Denn doß der

Geschöftswerl hier nur in sehr pouscholerWeise ermitteltworden wor,

ergob sich - und zwor ollemol für den koufmönnisch vorgebildeten

und ouch koufmönnisch tötigen Klöger; der bezeichnenderweise den

vom Beklogten zu ll errechneten Geschöftswert ouch totsöchlich in

Zweifel gezogen hot - bereits ous der im Schreiben vom 5.6.1985 ent-

holtenen Berechnung selbst. Nur für diese foustformelmößig vorge-

nommene Rechnung übernohm der Beklogte zu l) die Verontwortung.

Doß diese Foustformel-Berechnung den wohren Geschöftswert des

Goststöttenbetriebes wesenilich verfehlt hötte, loßt sich - wie bereits

dorgelegt - infolge der unzureichenden totsöchlichen Dorlegungen

des Klögers nicht feststellen. Allein die Totsoche, doß und wie der

Beklogte zu l) mit seinem Schreiben vom 5.6.1985 den Geschöftswerl

des Goststöttenbetriebes ermittelt hot, stellt olso im Hinblick ouf den

Klöger ols solches noch keine Schutzpflichtuerletzung dor'

$l3Oo HGB geregelten Pflichten treffen ohnehin nicht die steuerlichen

Beroter einer Gesellschoft, sondern deren Orgone.

Es wurde bereits dorgelegt, dofl die Beklogten oufgrund der Situotion, in

der sie in die Gesel lschoftsg rü ndu ng eingescho ltet wu rden, keinen An loß

hotten, von einer Mitwirkung im Hinblick ouf eine erkennbore wirtschoft-

liche Choncenlosigkeit der neuen Gesellschoft obzusehen. Auch wenn

dos eingebrochte einzelkoufmönnische Unternehmen W. H. wirtschoft-

lich wenig erfolgreich wor und hierous eine Belostung der Gesellschoft

resuliierte, muDte den Beklogten im Hinblick ouf die beonirogte und

gewöhrte öffentliche Förderung und die ihr zugrundeliegenden Beurtei-

lungen durch dos R. e.V. die Loge iedenfolls keineswegs so oussichislos

erscheinen, doß sie, die selbst nicht wirtschoftsberotend zur grundsötz-

lichen Entscheidung der Brüder H., dos Uniernehmen ouf gesellschofts-

rechtlicher Bosis fortzuführen, hinzugezogen worden Woren, nunmehr

hötten versuchen müssen, die Gesellschofter von dieser von ihnen ouf-

grund eigener Entscheidung in Angriff genomrnenen Konzeption obzu-

bringen.

Auch die Art und Weise der Mitwirkung der Beklogten on der Gesell-

schoftsg ründ u ng, die Ausgesto ltung des Gesel lschoftsvertro ges u nd die

Erstellung der Eröffnungsbilonz rechtfertiqen nicht die Annohme einer

deliktischen Schodenersotzpflicht der Beklogien. Eine strqfrechtlich rele-

vonte, schuldhofte PflichVerletzung in der Mitwirkung bei der Bilonz-

erstellung im Sinne des $ 283 Abs. l Zif{,.7 SIGB ist nicht zu ersehen. Dies

gilt, wie ebenfolls bereiis dorgelegt, ouch donn, wenn die Eröffnungs-

bilonz nicht ollen Anforderungen on eine optimole Ubersichtlichkeit

entsprochen hoben sollie, do sie, wie den im Strofuerfohren vorgelegten

Gutochien zu entnehmen ist, iedenfolls in vertretborerWeise ousgestoltet

wu rde. I m ü brigen ist in keinerWeise ersichilich, doß und in welcherWeise

die Gestoltung der Eröffnungsbilonz, die erst im September l9B5 fer-

tiggesiellt und herousgegeben wurde, den von der Klögerin behoupteien

Schoden verursocht hoben konn.
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Dos Londgerichthotsich insoweitzu Rechtouf die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (Urr. v. 18.2.1987, AZlyo 2R232/BS, Gl j9BB,16:
VersR 19BB,l7B: EWiR $64 GmbHG 2/87 lWelt Mülled: GmbH
Rdsch. 1987,463],berufen, wonqch dem vertrog zwischen dem steuer-
beroter und seinem Mondonten keine Schutzwirkung zugunsten der
Glöubiger des Mondonten zukommt, weil der Steuerberoter keine
neutrole Stellung zwischen seinem Auftroggeber und dessen Glöubi-
gern einnimmt, sondern er ouf der Seite seines Auftroggebers steht und
oufgrund des mit diesem geschlossenen Vertrogs dessen lnteressen im
Rohmen des gesetzlich Zulössigen wohrzunehmen hot und es nicht im
sinne des Auftroggebers liegt, ihn ollgemein ouch den gegenlöufigen
lnteressen der Glöubiger seines Auftroggebers zu verpflichten. Diäse
Grundsötze gelten nicht nur donn, wenn der Steuerberoter mit der
Erstellung der Bilonzen seines Mondonten beouftrogtwor (wos im vom
Bundesgerichtshof entschiedenen Sochverholt der Foll wor), sondern
ollgemein ouch donn, wenn der Berotungsverfrog einen onderen, über
die reine Bilonzerstellung hinousgehenden umfong hqt und - wie im
vorliegend zu beurteilenden Rechtsstreit - die Miwirkung des Beklog-
ten bei einer Gesellschoftsgründung zum Inholt hot. Auch donn hot där
steuerberoter (Enisprechendes gilt für den eingescholteten Wirt-
schoftsprüfer, soweit er hinsichtlich der Gestoltung des gesellschofts-
rechtl ichen Zuso m m ensch I usses wirtschoftsberotende Tötig keit ü ber-
nommen hot, wie es der Beklogte 1 gegenüber W. H. geton hot), die
lnieressen seines Auftroggebers zu wohren, nicht ober dieienigen
dessen Glöubigers. Dem steht nicht entgegen, doß gesetzliche Rege-
lungen, die im Rohmen einerGesellschoftsgründung zu beochten sind,
etwo ouch hinsichtlich der Eröffnungsbilonz, ouch zum Schutze der
Allgemeinheit vor unseriösen gesellschoftsrechtlichen Gestoltungen
beitrogen sollen.

2. Wie dos Londgerichtzutreffend dorgelegt hot, steht der Klögerin ouch
kein delihischer schqdenersotzonspruch gegen die Beklogten zu.

Für eine ouf $826 BGB gegründete schodenersotzpflicht der
Beklogten fehlt es on ousreichenden Anholtspunkten für eine sitten-
widrige vorsötzliche schodenzufügung durch die Beklogten. Wie
bereits dorgelegt, hoben sich die Beklogten innerholb des beschrönk-
ten Umfongs ihres Auffrogs zur Mitwirkung bei der Gesellschofts-
g ründ u ng keiner PflichMidrig keit sch u ldig gemocht.

lm ongefochtenen Urteil ist ouch zutreffend ousgefuh4 doß es on den
Voroussetzungen einer Hoftung der Beklogten ous 5 823 Abs. 2 BGB
i.v. mir $1300 Abs. i HGB und mir $283 Abs. 1 Nr. Z SIGB fehlt. Die in

Als Schutzpflichtuerletzung istdem Beklogten zu l) iedoch vorzuwerfen,
doß er den Klöger hinsichtlich der von diesem zu treffenden Beteili-
gungsentscheidung nicht vor folschen Schlußfolgerungen ous der
Geschöftswertermittlung vom 6.5.]985 gewornt hot. Denn wie der
Beklogte in seiner Klogeerwiderung selbst eingeröumt hot, wor die
Geschöftswertermittlung ols Entscheidungsgrundloge für eine Boni-
tötsbeurfeilung des Gostsiöttenbetriebes und domit für die wirtschoft-
liche Zweckmoßigkeit der vom Klöger ongestrebten unternehmens-
beteiligung generell nicht geeignet. Doß dies dem Klöger hinreichend
klor gewesen wöre, behouptet ouch der Beklogte zu il nicht. Er wor
desholb zu einem entsprechenden Hinweis verpflichtet, den er iedoch
- unstreitig - nicht gegeben hot.

lll. Weitere Voroussetzung für den Schodenersotzonspruch des Klögers
ist, doß gerode die vorstehend unter 11.2. festgestellte schutzpflthr-
verletzung odöquot kousol zur Unternehmensbeteiligung des (lögers
und domit im weiteren verlouf zu den hier im prozeß geltendle-
mochten schöden geführt hot. Dies hot der Klöger *o, gon ollge-
mein behouptet, ober trotz des mehrfochen Bestreitens durch den
Beklogten zu l) nicht unter Beweis gestellt. Vielmehr meint er, doß fur ihn
insoweit d ie verm utu n g des o uf klö ru n gsrichtigen verho ltens spreche.

Dem konn [edoch nicht gefolgt werden. Denn eine verlößliche ver-
mutung dofur; wie sich der Kousolverlouf entwickelt hötte, wenn der
Beklogte zu l) die ihm - ollein - onzulostende Schutzpflichtverletzung
nicht begongen hötte, er olso ouf die fehlende Aussogekroft dei
Geschöftsweffeststellung für die vom Klöger beobsichtigte unter-
nehmensbeteiligung hingewiesen hötfe, besteht nicht, und rworschon
desholb nichi, weil der Klöger zu dem hypothetischen Kousolverlouf
im Detoil nichis vorgetrogen hot. So fehlen Einzelheiten dozu, woron
der Klöger - wenn die Geschöftswertermiitlung des Beklogten zu l)
ols Entscheidungsgrundloge ousschied - seine Entscheidung uber die
Beteiligung on der Goststötte sonst orientiert hötte, welclie onder-
weitigen konkreten Moßnohmen er zur Uberprüfung der Bonitöt der
Goststötten gesel lsch oft erg riffen u n d welche Ergebn isse d ies kon kret
gezeigt hotte. Gerode letzteres ist offen, weil - wie oben bereits
erörtert - nochvollziehbore Einzelongoben über die totsöchliche wirt-
schoftliche Situotion der Goststöttengesellschoft per Moi/Juni l9B5
weder in erster noch in zweiter lnstonz vorgetrogen worden sind.

Weiterhin spricht gegen die vom Klöger in Anspruch genommene
Kousolitötsvermutung ouch, doß er - unstreitig - durchous Zweifel on
der Richtigkeit des vom Beklogten zu i) ermittelten Geschöftswertes
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geöu0erf hot, ohne dorous KonsequenzenlÜr die beobsichtigte Unter-

nehmensbeteiligung gezogen zu hoben. lm Übrigen hot der Klöger in der

mündlichen Verhondlung vor dem Senot ouch ousdrÜcklich eingeröumt,

doß seine Gesellschoftsbeteiligung iedenfolls der Höhe noch nicht

in einem Zusommenhong mit dem vom Beklogien zu ll ermifielten

Geschöftswert gestonden hobe. Ferner streitet gegen die vom Klöger

herongezogene Kousolitötsvermutung, doß der Klöger - wie er ebenfolls

vor dem Senot erklort hoi - die Geschöftswertermittlung ols solche im

Verloufe der Beteiligungsverhondlungen gor nicht vom Bekloglen zu 2l

o usd rücklich erbeten, diese viel meh r oh ne nö here Erlö uterungen ledig lich

von der Gegenseite erholten hotte. BerÜcksichtigt mon schließlich noch,

doß dem Klöger- ebenfolls eigenen Angoben zufolge in der mÜndlichen

Verhondlung vor dem Senoi - durchous bewußt wor, doß die Gost-

stöttengesellschoft finonzielle Probleme hotte, er ober dennoch gloubte,

doß diäse durch ein besseres koufmönnisches Monogement zu besei-

tigen seien, donn ergibt sich für den Senot insgesomt die Uberzeugung,

doß sich der Klöger letztlich unobhöngig von dem vom Beklogten ermit-

telten Geschöftswed on der Goststöttengesellschoft beteiligt hot, und

zr,ror im wesentlich gestÜtzt ouf seine eigenen persönlichen Erfohrungen,

die er ols iohrlonger Stommgost in der Goststötte gesommelt hotte.

Gencu cuf diese E#chrungen sov;ie cuf den guten Ruf der Goststötte in 7'

hot der Klöger vor dem Senot ousdrÜcklich hingewiesen.

mehrwollien beide Brüder dos Unternehmen ols solches fortfÜhren

und in vollem Umfong in die neue Gesellschoft einbringen; durch

die Gesellschoftsgründung sollte dos olte Unternehmen ouf eine

breitere finonzielle Bosis gestellt werden. Dementsprechend trot

ouch keineswegs der Wille der Brüder hervol eine Hoffung der

Gesellschqft für die Alwerbindlichkeiten ouszuschließen. Vielmehr

sol lte ersichtlich d ie Konti n uitöt des U nterneh mens gewo h rt werden.

Wenn die Beklogten unter diesen Umstönden nicht ouf einen Hof-

tungsousschlu0 gemöß $25 Abs. 2 HGB oder $28 Abs. 2 NGB

drö-ngten, der donn durch den Hondelsregistereintrog ouch rioch

ou$en hin hAtte dokumentiert werden mÜssen, so konn ihnen dies

nicht ols PflichVerletzung gegenÜber der H. KG zur Lost gelegt

werden, zumol die Beklogien in erster Linie Vertrogsportner von

W. H. selbstworen und ouch dessen lnteressen zu wohren hotten.

Schließlich konn den Beklogten ouch nicht vorgeworfen werden,

doß R. H. seine Kommonditeinloge - entgegen der Regelung im

Gesellschoftsvertrog - durch Anrechnung desvon ihm bereits{rÜher

dem einzelkoufmönnischen Unternehmen W. H. gewöhrten Dor-

lehens erbrochte. Auf die Erfüllung der gesellschoftsrechtlichen

Verpflichtungen durch die Brüder H. hoiten die Beklogten letztlich

keinen besrimmencjen Einfiuß. Doä die äichteinholiurrg cles Gesel!-

schoftsvertroges in diesem Punkte ouf ihrer lniiiotive beruhte, dofur

fehlen ousreichende An holtspu nkie.

5. Noch olledem fehlt es on einer schuldhoft pflichtwidrigen Verlet-

zung des Berotungsvertroges durch die Beklogten, ouswelchersich

ein Schodenersotzonspruch der H. KG gegen diese herleiten ließe,

der Gegenstond der seitens der Klögerin durchgefÜhrten Zwongs-

vollstreckung sein könnte. Der Houptontrog erweisi sich demnoch

ols unbegründet.
Hoftung des Treuhönders
- Enigo n gen e Steuervortei le, Meh rwertsteueropiio n

- Prospektholtung

- Vertrouensschoden
(oLG Düssel dort ut.v.27.7.1989 - 12 U 226/ B8l

Leitsötze (d.Verf.)'

1. Prospektongoben über ezielbore Steuervorteile begrÜnden keine

zugesicherten Eigenschoften.

2. Bei der Erstellung des Prospektes für ein Erstewerbermodell im Johre

lg}2war der Ansotz einer Mehrwertsieueroption nicht fehlerhoft.

ll. Die Kloge hot ouch mit dem Hilfsontrog keinen Erfolg. Der Klögerin

steht oui eigenem Recht weder ein vertroglicher noch ein deliktischer

Schodenersotzo nsPruch zu.

l. Die Klögerin ols GlAubigerin der H. KG ist nicht im Sinne eines

Vertroges mit Schutzwirkung fÜr Dritte in den Schutzbereich des

zwischen den Beklogten und W. H. geschlossenen Beroiungs-

vertrogs mit einbezogen worden mit der Rechtsfolge, doß ihr ein

eigener Schodenersotzonspruch gegen Ü ber den Beklogten wegen

Vertro gsverleizu n g zustehen kön nte.
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Es mog dohinstehen, ob und in welchem Umfong die H. KG im Hinblick
ouf eine rechisgeschoftliche schuldübernohme oder ouf der Grundloge
der $$ 25 oder 28 HGB fur die Altschulden rechtlich einzustehen hät,
welche W. H. ols Einzelkoufmonn eingegongen ist. Auch wenn eine
solche Hoffung der H. KG in vollem Umfong zu beiohen sein sollte, woren
d ie Beklo gten h ier n icht geh o lten, i m Gesel lschoftsvertro g o u{ einen recht-
lich wirksomen HoftungsousschluD (etwo ouf dem Wege des $ 25 Abs. 2
HGB oder des $28 Abs. 2 HGB) hinzuwirken. Dobei ist folgendes zu
bedenken'

zwor konn einen Rechtsonwolt gegenüber einer neu gegründeten
Gesellschoft in der Tot donn eine Hoftung treffen, wenn er über die
Einstondspflicht fur Altschulden bei Firmenforführung unzureichend
beroten und insbesondere keinen Hoftungsousschluß ouf der Grundloge
des $ 25 Abs. 2 HGB herbeigeführt hor tvgl. im einzelnen BGH, zlp jgls,
1495 t+.1. Es mog dohinstehen, ob die hierbei für einen Rechrsonwolt quf-
gestellten Grundsötze in vollem Umfong ouch ouf die Berotung durch
einen Wirtschqftsprüfer und einen Steuerberoter übertrogen werden
können; selbst wenn mon ouch bei letzteren, soweit sie die Ftrmulierung
eines Gesellschoftsvertroges übernehmen, eine ebenso umfonglichä
Berotungspflicht beioht, folgt hierous für den konkreten Foll keine pilicht-

verletzung der Beklogten, do die totsöchlichen Gegebenheiten in erheb-
lichem Umfong von denienigen obweichen, welche derzitierten Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs zugrunde logen. ln ienem Foll hotte der
ln ho ber der einzel ko ufmö n nisch betriebenen Altfirmo die eidesstottliche
Versicherung obgegeben; sein Unternehmen wor domit ouch noch
oußen hin wirtschoftlich endgültig gescheitert. Er selbst beteiligte sich
nicht on einer neuen Gesellschoft, brochte olso sein Unternehmen nicht
ein. Vielmehr errichteten seine Söhne eine GmbH, in welche sie ollerdings
Loger, Werkstott- und Büroeinrichtungen sowie den Fuhrpork derAltfirmt
übernohmen, ouch troten sie in bestehendeVertrögeein. Do sich ouch ous
der Firmo der GmbH eine Kontinuitöt zur Firmo des Altunternehmens
ergob, resultierte hierous eine Hoffung der GmbH noch s 25 Abs. I HGB
fur Alverbind lich keiten. Eine derortige Firmen überno h me und den Eintritt
in die Altschulden hotten die Gesellschofter der GmbH ober erklörfer-
moßen gerode nicht gewollf sie woren von der gesetzlichen Rechtsfolge
vielmehr überroschi worden. Doß er diese Uberroschungsfolge niJt
vermieden hotfe oder iedenfolls ouf die Gefohr ihres Einiritts oufmerksom
gemocht hotfe, wurde dem dort beklogten Rechtsonw olt zvr Lost gelegt.

lm vorliegenden Rechtsstreitistdie Loge onders: W. und R. H. betrochteten
dos fortzuführende Uniernehmen keineswegs ols gescheitert. lnsbeson-
dere zeigte sich die finonzielle Problemotik ouch nicht noch ou0en. Viel-

Aus den Gründen:

2. Eine vertrogliche Gorontiehoftung beider Beklogten im Sinne eines
Einstehens für einen bestimmten (steuerlichenl Erfolg des Bouherren-
m odel ls scheidet erken n bo r o us. I n der Wirfschoftl ich keitsberech n u n g
des Prospekts sind die möglichen steuervorteile nur ols erzielbor dor-
gestelltworden. Ausdrucklich ist dort hervorgehoben worden, doß die
individuellen Steuermerkmole des Erwerbers moflgeblich fur die
vorteilhoffe Gesicltung der Kopitolonloge und {ür die Erzielung von
steuervorteilen sind. Eine Zusoge dohingehend, dofl der Erwerber in

fedem Foll bestimmte steuervorteile erlongen werde, ist dem prospekt
nicht zu entnehmen. Vielmehr findet sich om Ende des prospekts der
Hinweis dorouf, doß die Anerkennung der steuerlichen Auswirkungen
d urch die Fino nzverwo ltu ng erfolgt und eine Gewö hrfür den Eintritt der
ongestrebten Steuerfolgen nicht übernommen wird.

wie in der mündlichen Verhondlung vom22.6.l9B9 obgeklörtworden
ist, ergeben sich ous der Vertrogsgestoltung zwischen den porteien -
insbesondere ous dem Angebot des Beklogien zu l) vom 22.12.1982
ouf AbschluD eines Geschöftsbesorgungsvertroges - keine über die
Prospektongoben hinousgehenden versprechen hinsichtlich des
Eintritts steuedicher Vorteile.

3. Aus dem Vorstehenden ergibt sich schon, doß eine Hoftung der Be-
klogten für zugesicherte Eigenschoften der Eigenrrmrwohirngen -
worouf die Klöger in der Klogeschrift ihr Schodenersotzbeglhr"n
mo0geblich gestützt hoben - mongels Zusicherung von sieuer-
vorteilen o usscheidet.

lm übrigen scheitert eine solche Hoffung ouch doron, doß die steuer-
lichen Vorteile keine Eigenschoften der Eigentumswohnungen sind.
Der Bundesgerichtshof hot die Zusicherung von Eigenschtften {ür
Erklörungen ongenommen, die im Rohmen von Giundstückskouf-
verlrögen über die Ertrogsfohigkeit des Grundstücks gemochtwurden
(BGH NJW 1980,1456; BGH NJW l98l,45). Weirerhin hot er die in
einem notoriellen Grundstückskoufuertrog eniholtene Erklörung, es
bestehe eine Abschreibungsmöglichkeir jemöß $zb EsrG, ols Zu-
sicherung einer Eigenschoft des Grundstücks ongesehen (BGH NJW
1981, 8641. Do gegen h ot der Bu n desg erichtshof erko n nt, doß prospekr
ongoben im Rohmen eines sogenonnten Ersterwerbermodells über
erzielbore Steuervorteile keine zugesicherten Eigenschoften begrün-
den (BGH wM l9BB, 4B). werrbildende Foktoien, die on die ge-
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schoffenheit des Koufgegensiondes onkÜpfen und die Wertschötzung

des Obiekts beeinflussen, liegen hier - wie in dem vergleichboren Foll

des Erstewerbermodells - nicht vor.

4. Dervon den Klögern unterverschiedenen Gesichtspunkten erhobene

Vorwu rf pf I ichtwid riger Verho ltensweisen der Beklo gten f Ü h rt n icht zu m

Erfolg.

Die Klöger hoben ihr Klogebegehren weiterhin dorouf gestÜizt, vom

Beklogtän zu ll sei veronloßt worden, doß die MieVertröge mit den

EndmLtern obgeschlossen worden seien zu einem Zeiipunkt, zu dem

der Miefuertrog mit dem gewerblichen Zwischenvermieter noch nichi

geschlossen gewesen sei.

Dos Londgericht hotzutreffend ongenommen, doß es schon'on einem

su bstq ntiierten Vortro g bezÜg lich der Vertro gso bwickl u n g feh lt' Doten

hinsichtlich der Mietvertröge mit den Endmietern und dem Zwischen-

vermieter sind nur dem Prüfbericht vom 24.4.1986 zu entnehmen.

Donoch stehtfest, doß der Beklogte zu l) om 2.7.1984 einen Zwischen-

mietverlrog mit der F.-GmbH obgeschlossen hot. Die MieVertröge mit

den EndmLtern wurden in derZeitvom l. Z. bis lll.l9B4 obgeschlossen,
...:^ ^:^L ^L^^f^ll- ^,,^ .J^- D'i',{ho'i-h+ orniht F" .,rlrrrlen dcmnoch
Wlti SlLll \'LJglllLlllO UVJ vvlll I rvrvvrrvrrr vr

ouch noch in derZeit noch dem 2.7.1g}4MieVertröge obgeschlossen,

wobeivöllig offen isi, wie sich die zeitliche Reihenfolge gestoltei hot.

Nicht ouszuschließen ist, dofJ nur ein vertrogsobschlu0 om1.7.1984 -
miihin vor Abschluß des Zwischenmietvertroges - erfolgte, wöhrend

die Vielzohl der übrigen Vertröge möglicheweise zeitlich spöier onzu-

setzen ist. Jedenfolls ergibt sich ous den bekonnten Totsochen eine

Verfrühung nvr zueinem - nicht nöher ersichtlichen - Teil. Diese Unvoll-

stöndigkeit ist ouch ouf Hinweis in der mÜndlichen Verhondlung nicht

ousgeröumt worden.

Wer konkrei die Mieiverlröge mit den Endmietern obgeschlossen hot,

ist nicht ersichtlich. Die Klöger hoben insoweii - unsubsiontiiert - vor-

getrogen, dies sei ,,ouf Veronlossung" des Beklogten zu ll erfolgt. Die

Beklogte zu 2l hol hierouf - ebenfolls ohne nöhere Angoben - einen

Abschluß der Vertröge durch den Beklogten zu 1) vorgetrogen, wöh-

rend der Beklogte zu l) die Beklogte zu2l ols,,Hondelnde" dorgestellt

hot. N u n meh r wird i m Sch riftso Iz der Klö ger vom 20. 6.1989 beho u ptet,

die Endmietvertröge seien von der Beklogten zu 2l - ovl Anweisung

des Beklogten zu ll - obgeschlossen worden'

Unobhöngig von den oufgezeigten Bedenken gegen eine subston-

tiiede Do rleg u n g der Vertro gso bwickl u n g, bedo rf es kei ner Festleg u n g,

neue Gesellschoft von vornherein in einer solchen Weise choncenlos

sein würde, doß sie sich ieder Mitwirkung on deren GrÜndung zu ent-

holten und den Brüdern H. von ihrer bereits vor Einscholtung der

Beklogten getroffenen grundsötzlichen Unternehmensentscheidung

obzuroien gehobt hötten.

Bei dieser Sochloge hotten die Beklogten ouch keinen Anloß, durch

Monipuloiionen der Eröffnungsbilonz der H. KG deren Vermögens-

situotion zu verschleiern. Es sind keine hinreichenden Anholispunkte

dofür ersichtlich, doß die Beklogten bei der Aufstellung dieser Bilonz

bewußt unkorrektvorgegongen seien. Es mog dohinstehen, ob die Art

und Weise, wie die Eröffnungsbilonz verfoßt worden ist, in ollen

Punkien oblektiv optimolen Anforderungen on eine derortige Bilonz

nochkommt. Selbstwenn dies nicht der Foll sein sollte, resultiert hierous

unter den gegebenen Umsiönden kein Schodenersotzonspruch der

H. KG wegen Vertrogsverleizung. Denn es ist zu bedenken,

Zum einen könnte den Beklogten ongesichts dessen, doß ersichtlich in

beiden im Strofuerlohren gegen W. und R. H. vor dem Amtsgericht P.

erstotteten Gutochten, nömlich in demienigen des Rechtsonwolts D.

vom 24.7.1987 und im Gutochten des Steuerberoters D., die Bilonz-

onsötze der Beklogien und die Ausgestoltung der Bilonz iedenfolls ols

vertreibo r o n gesehen wu rden, kei n sch u id hoit ivorsöizl iclr ocjei' fo h i'-

lössig l pf I ichtwid riges Verho lten bei der Bilo nzieru n gso rbeit o n g elosiet

*urJ"n. Zum onderen ist in keiner Weise ersichilich, do0 der H. KG

durch die Art und Weise, wie die Eröffnungsbilonz erstellt wurde, ein

relevonier Schoden entsionden isi. Auf dos Geschöftsverholten und

den Geschöftserfolg der H. KG in dem Johr ihrerTötigkeit, nömlich von

oktober l9B4 bis sepiember 1985, hot die erst im sepiember l9B5 von

den Beklogten on die Beteiligten übermittelte Bilonz keinerlei Einflu{)

ousgeübt. Zur Kreditkündigung seitens der Bonk im Oktober l9B5 ist es

ondlrerseits iedenfolls nicht dodurch gekommen, do0 die Eröffnungs-

bilonz, wie die Klögerin behouptet,,,geschönt" gewesen sei'

4. Auch die Art der Ausgestoltung des Gesellschoftsvertrqges der H. KG

konn den Beklogten nicht ols schuldhofte Pflichtwidrigkeit ongelostet

werden. Doß von der rechtlichen Uberleitung des BetriebsgrundstÜcks

in dos Gesellschoftsvermögen obgesehen wurde, hotte ongesichts

der hohen, den Verkehrswed des GrundstÜcks Übersteigenden ding-

lichen Belostung keinerlei nochteiligen wirtschoftlichen Erfolg. Auch

der Verzicht ouf eine Regelung, durch welche die Ubernohme der

Schulden des eingebrochien einzelkoufmönnischen Unternehmens

des W. H. durch die H. KG ousgeschlossen worden wöre, ist bei der

hier gegebenen Sochloge den Beklogten nicht vorwerfbor'
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vertrogs, notwendige Verhondlungen mit den Finonzbehörden etc.) zu
bewerkstelligen. Die wirtschoftliche Grundentscheidung hingegen wor
vorgegeben; zu ihr woren die Beklogten gerode nicht hinzugezogen
worden. Dementsprechend wor es ouch nicht Aufgobe der Beklogten,
die Brüder H. hinsichtlich des wirtschoftlichen Sinns und der wirtschoft-
lichen Aussichten der Gesellschoftsneugründung zu beroten und hierfür
g o r Vero ntwortu n g zu ü berneh m en. Diese wi rtsch oftl iche Risi koentschei-
dung hotten vielmehr die Brüder H. ous eigener Verontwortung bereiis
getroffen gehobt. Vor dem Hintergrund dieser Gegebenheiten ist der
Umfong der die Beklogten ols Wirtschoffsprüfer und Steuerberoter iref-
fenden rechtlichen verpflichtungen gegenüber W. H. und der H.-KG zu
bestimmen (vgl. hierzu die uberlegungen in BGH, wMlgBT, s.661 ff.).

Die Beklogien hoben im Rohmen ihres beschrönkten Aufgobenkreises
dohingehend gewirkl doD - ersichtlich ous steuerlichen Gründen - stott
derzunöchstvorgesehenen GmbH eine GmbH & Co. KG errichtetwurde.
Es ist in keiner Weise ersichtlich, doß diese Anderung der Gesellschofts-
form wirtschoftlich fur die donn gegründete H.-KG nochteilig gewesen
sein könnte; die wirtschoftliche und finonzielle Ausgongsloge wor für die
Gesellschoft - gleich in welcher Rechtsform sie errichtet würde - in den
entscheidenden Punkten die gleiche. Es ist ouch nichi zu ersehen, doD die
Beklogten der Gesellschoft dodurch schuldhoff einen Schoden zugefügt
hoben könnten, doß sie nicht die Gesellschoftsform einer oHG empfoh-
len hoben.

Die Bekloglen,zv deren Aufgobenbereich somit nicht die Berotung über
d ie Entscheid u n g gehörte, ob ü berh o u pt eine Gesel lschoftsneug rü n d u n g
unter Einbeziehung des einzelkoufmönnischen Uniernehmens W. H.
erfolgen sollte, hotten ouch keinen Anloß, ihre Mitwirkung on der kon-
kreten steuerlichen und rechtlichen Verwirklichung der Gesellschofts-
gründung zu verweigern, um Schoden von der zu gründenden Gesell-
schoft (ollein um deren möglichen Schoden geht es im Rohmen des hier
zu beurteilenden Houptontroges) obzuwenden. zwor wor ihnen
bekonnt, doß dos einzelkoufmönnische Unternehmen W. H. in den
Johren zwischen l9B3 und l9B4 wirtschoftlich wenig erfolgreich wor, wos
[o ouch gerode Anloß zur Gesellschoftsgründung wor, die unter Verbrei-
terung der Bosis, insbesondere unter lnonspruchnohme öffentlicher
Förderungsmittel für den Existenzgründer R. H., dem Unternehmen neue
Zukunftsperspektiven eröffnen sollte. Angesichts der recht günstigen
Prognose, die in dem Berotungsberichi des Beroters B. K. vom R. vom
30.4.1983 gestellt worden wor und im Hinblick ouf die Beontrogung und
ouch totsöchliche Gewöhrung der öffentlichen Förderungsmittel durch
die L.-Bonk mußte sich den Beklogten ober nicht oufdröngen, doß die

in welchen Verontworlungsbereich der Abschluß der Mietvertröge mit
den Endmietern fiel und welcher der Beklogten die Ursoche für eine (teil-

weise) Verfrühung gesetzt hot. Selbst wenn beide Beklogte insoweit
umfossend verontwortlich wören, könnte dos Schodenersotzbegehren
der Klöger nicht erfolgreich sein.

Dos Londgericht hot mit Recht dorouf obgestellt, doß die Versogung der
steuerlichen Vorteile durch den Prüfbericht vom 24.4.i986 nicht wegen
einer Pflichtverletzung der Beklogten erfolgte, sondern wegen eines Miß-
brquchs von Gestoltungsmöglichkeiten gemöß 542 Ao. Dem Prüfbericht
ist zu entnehmen, doß eine Gesomtwürdigung der Umstönde dozu
gefuhrt hot, doß wirtschoftlich kein Mietuerhöltnis zwischen den Bou-
herren und dem Zwischenvermieter ongenommen wurde. Soweit die
Klöger im Berufungsrechiszug vortrogen, der ousschloggebende Grund
fur die Annohme des Mißbrouchs gemöß 942 Ao sei der zeitlich nicht
vorrongige AbschluD des Zwischenmiefuertroges gewesen, findet sich
hierfür keine Grundloge im genonnten Prüfbericht. Vielmehr hot die
Fi no nzverwo ltu n g den Sch I uß o u{ den Mißbro uch g emöß g 42 Ao, der zur
Versogung der Steuererstottung führte, ouf zohlreiche lndizien gestützt.
Unter diesen lndizien stellt die zeitliche Reihenfolge der Mietvertröge nur
eines - und zwor ein durchous untergeordnetes - dor.

Den Beklogten konn in diesem Zusommenhong ouch nichtvorgeworfen
werden, sie hötten dofur Sorge trogen müssen, doß sich keines dieser
lndizien, die die Anwendung des s42 Ao begründetent zt) Losten der
einzelnen Klöger ouswirken konnte. Eine solche Moglichkeit bestond für
die Beklogten noch Moßgobe des Beschlusses des Bundesfinonzhofes
vom 29.10.1987 nicht. Donoch muß der steuerpflichtige gewichtige
Gründe dortun, die die Einscholtung eines gewerblichen Zwischen-
vermieters überhoupt erst rechtfertigen. Der Bundesfinonzhof hot sich
hierbei mit einem gonzen Kotolog von Gründen ouseinondergesetzt, die
gerode nicht ols wirtchoftlich oder sonst beochtliche Gründe fur die
Einscholtung eines Zwischenvermieiers in Betrocht kommen. Doß die
Klöger - und in Wohrung deren lnteressen ouch die Beklogten - in der
Loge gewesen wören, solche gewichtigen Gründe für leden einzelnen
Klöger ols Steuerpflichtigen vorzubringen, wird nicht dorgeton.

Die Klöger können sich nicht dorouf berufen, doß - noch ihrer Behoup-
tung - bei Einholtung der zeitlichen Reihenfolge der Mietvertröge dos
zustöndige Finonzomt zur froglich en zeir (vor Erlo0 des moßgeblichen
Beschlusses des Bundesfinonzhofesl noch die Steuervorteile gewöhrl
hötte. selbst wenn eine entsprechende Entscheidung der Finonz-
verwoltung - unter den domoligen Gegebenheiten - ergongen wöre, so
ist für die nunmehr zu treffende Entscheidung über eine Schodenersotz-
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p{licht der Beklogten dorouf obzusiellen, wie unter Berücksichtigung der

Verwolfungsproxis der Finqnzverwqltung und der höchstrichterlichen

Rechtsprechung des Bundesfinodzhofes ous heutiger Sicht eine zutref-

fende Beurteilung dersteuerlichen Angelegenheitzu erfolgen hot. Es steht

oufler Streit, doß die bekonnt gewordenen toisöchlichen Umstönde bei

geg enwö rti ger Rechtslo ge keinen Vorsteuero bzug zu g u nsien der Klö ger

rechtfertigen.

Ein PflichVerstoß der Beklogten im Hinblick ouf eine folsche Konzeption

des Bouherrenmodells - insbesondere der Mehrwertsteueroption - ist

nicht erkennbor. Um gegenüber den Beklogten den Vorwurf erheben zu

können, sie hötten zur Mehrwertsteueroption nicht roien dÜrfen, hötfe es

des Vorlrogs bedurlt, es sei zvm Zeilpunkt der Konzeption erkennbor

gewesen, dofi die Entscheidung eines Zwischenvermieters den Tot-

bestond des Rechtsmif)brouchs gemö{) 942 AO begrÜnden konn, sofern

beochtliche Gründe hierfur fehlen. Anholtspunkte dofÜr, doß die Be-

klogten Bedenken wegen der Zulössigkeit des Bouherrenmodells hoben

rrßt"n, sind nicht deutlich geworden. lnsbesondere sind die Klöger dem

Vortrog des Beklogte.n zu 1l dohingehend, doß die Mehrwertsteueroption

unter Einscholtung eines Zwischenvermieters mit dem Ziel der Vorsteuer-

ersiottung zur froglich enZeil von den Finonzömtern grundsötzlich oner-

ko n nt wurde, nicht entgegengetreten. Höchstrichteriiche Rechtsprechun$,

die den Beklogten Anloß zu Bedenken geben mußte,log zum domoligen

Zeitpunkt noch nicht vor.

Hinzu kommt, doß es - soweit in diesem Zusommenhong die Miet-

differenz ols Schodenbetrog ongesetzt wird - on einer schlÜssigen Dor-

legung des schodens fehlt. Es wöre hierzu erforderlich gewesen, die

vermögensloge der Klager bei direkter vermietung der wohnungen on

Endmieter mit ihrer Vermögensloge bei Einscholtung des Zwischen-

vermieters ins Verhöltnis zu setzen.

Es konn dohinstehen, ob den Beklogten onzulosten isi, zu einem spöteren

Zeitpunkt nicht eindeutig ouf Bedenken hingewiesen und die Klöger Über

die Risiken hinsichtlich der Steuervodeile oufgeklört zu hoben. Eine solche

Pflichtverletzung wöre iedenfolls nicht kousol fUr den von den Klögern

geltend gemochten Schoden geworden. Eine frÜhere Unierrichtung der

Klöger hötte die einmol zum Ansotz gebrochte Mehwertsteueroption

*"Ju, onholten noch dieser eine ondere Gestoltung geben können.

Es isi nicht erkennbor, dof) die Steuervodeile fÜr die Kloger - ouch bei

früherer und besserer Unterrichtung - zu retten woren.

Soweit sich die Klöger dorouf berufen hoben, eine PflichVerleizung hobe

in der Einbeziehung folscher Vorplonungskosten und sonstiger Kosten

vorgesehene Konzepi einer reinen GmbH, und erstellten die Eröff-

nungsbilonz dieser Gesellschoft zum 
,l.]0.1984, 

welche sie iedoch erst

im september l9B5 endgültig fertigstellten und den Beieiligten Über-

mittelten.

2. Dos Vorgehen der Beklogten bei Erfüllung des ihnen erteilten Auftrogs

lößt keine zu einem Schodenersotzonspruch der H.-KG gegen sie

füh rende Pflichverleizu ng erken nen.

Die Klögerin lostetden Beklogten insbesondere olsVerstoß gegen ihre

berotu ngsvertrog lichen Pflichien o n,

o) doß sie die Gründung der H.-KG durchgefÜhrt hötten, obwohl ihnen

oufgrund ihrer Kenninisse von der Vermögensloge der Einzelfirmo

des W. H. und den Gründungsvoroussetzungen klorgewesen sei,

doü die neue Gesellschoft von Anfong on überschuldet sei, wes-

holb sie ouch zurVerschleierung dieser wirtschoftlichen Gegeben-

heiten die Eröffnungsbilonz unkorrekt oufgestellt hötten;

b) doß bei der Gestoltung und Durchführung des Gesellschofts-

vertroges die lnteressen der neuen Gesellschoft dodurch erheblich

beeiniröchtigt worden seien, do0 die H.-KG die Altschulden der

Einzelfirmo W. H. übernommen hobe, ondererseits ober dos dem

Betrieb dienende Grundstück nicht in dos Gesellschottsvermögen

übergeleitet worden sei und zudem der Gesellschofter R. H. seine

Kommonditeinloge nicht wie vorgesehen geleistet hobe. Diese

Vowürfe trogen den mit dem Houptonirog geltend gemochten

Schodenersotzonspruch der H. KG gegen die Beklogten nicht.

3. Wie dorgestellt, wurden die Beklogten in die Verwirklichung des

Gesel lsch offskonzepts erst ei ng escho ltet, o ls d ie Gru ndentscheid u n g

dohin, doß die Einzelfirmo W. H. durch gesellschoftsrechtlichen Beitritt

des Bruders R. H. ouf neue Füße gestelltwerden sollte, bereits gefollen

wor und für die neue Konzeption bereits öffentliche Förderungsmittel

beontrogt woren. Die Beklogten sollten olso gerode nicht hinsichtlich

des Für und Wider des grundlegenden gesellschoftsrechtlichen

Konzepts beroten, hotten vielmehr dovon ouszugehen, dofJ hier eine

Weiterf ü h ru n g des U nterneh mens n u n m eh r i n gesel lschoftsrechtl icher

Form verwirklicht werden sollte. Es stond nicht mehr dos Ob, sondern

nur noch dos Wie der gesellschoftsrechtlichen Lösung zur Disposition.

ln diesem beschrönkten Rohmen ihrer Berotungsoufgobe hotten die

Beklogten vor ollem für eine steuerrechtlich möglichst gÜnstige Ge-

stoltung der gesellschoftsrechtlichen Beziehungen zu sorgen und

sodonn die Einzeldurchführung (Ausgestoltung des Gesellschofts-

12
21



Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 'll90
Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Glllg}

doher ols ,,Existenzgründe/' im sinne der wirlschoftspolitischen vor-
stellungen gelten kon'nte, die fur derortige Fölle zu erlongenden öffent-
lichen, der Förderung von Existenzgründern dienenden Kreditmitteln für
die Finonzierung der Gesellschoff herongezogen werden. Die BrüderW.
und R. H. sohen dobeizunöchst die Gründung einer GmbH vor. Auf der
Grundloge dieser wirlschoftlichen Plonung und gefoßten Konzeption
beontrogte R. H. om 19.5.]983 bei der L.-Bonk ein Existenzgründungs-
dorlehen in Höhe von240.000,- DM (ols erste stufe derzu erworlendln
höheren öffentlichen Förderungsmittel). Dobei konnte sich R. H. ou{ eine
dos Pro[ekt positiv beurteilende und die Förderungswürdigkeit be[ohende
Stellungnohme des R.-K. e.V. (Berorer B. K.l vom 30.4.lg83 (AS. ll 12ll+.1
sowie einen Bericht über eine R.-Berotung bei der Firmo W. H. (Beroter G.)
vom 5.4.]983 (AS. ll lll ff.) stützen.

Ausgehend von diesem stond der Dinge wurden die Beklogten ols
Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter mit der Betreuung der Durchführung
des eingeschlogenen Gesellschoftsgründungskonzepts beouftrogt. li
diesem Rohmen oblog den Beklogten zum einen die steuerliche Berolung
hinsichtlich der Gestoltung der neuen Unternehmensform und der AbI
wicklung der Unternehmensumwondlung, zum ondern ouch die Aus-
orbeitung des Gesellschoftsverlrogs selbst und die zum Bereich der
Wirtsch oftsprüf u n gstötig keit gehören den, d ie Bilo nzerstel I u n g betreffen-
den Arbeiten, die im Zusommenhong mit der Einbringung deibisherigen
einzelkoufmönnischen Betriebs in die Gesellschoft und mit deren Er-
richtung zusommenhingen. Es erscheint insoweit nicht unbedenklich, ob
sich die Ubernohme der Ausorbeitung des Gesellschoftsverlrogs im
Rohmen dessen hielt, wos fur die Beklogten ols wirtschoftsprüfei und
Steuerberoter im Hinblick ouf die Vorschriften des Rechtsberotungs-
gesetzes on rechtsberotender Tötigkeit zulössig wor. Die Ausorbeitung
eines Gesellschoftsvertroges stellt ohne Zweifel die Besorgung von
Rechtsongelegenheiten dor, die den Wirtschoftsprüfer nur im rnritt"l-
boren Zusommenhong mit solchen Aufgoben gestottet ist, die zu ihrem
onerkonnten, herkömmlichen Berufsbild gehören (vgl. im einzelnen BGH
Gl l9BB, 19: AnwBl l9BB, 190 m.Anm. Chemnitz: WM l9BB, S. 26 t+.1;

ongesichts des engen Zusommenwirkens von wirtschoftsberctenden,
steuerberotenden und rechtsberotenden Uberlegungen bei Gesioltung
und Ausorbeitung eines Gesellschoftsvertrogs mog demgemö0 hier nocl
eine zulössige Töiigkeit der Beklogten ongenommen werden können.

lm Rohmen dieses ihnen übertrogenen Berotungsouftrogs erorbeiteten
die Beklcgten sodonn den Gesellschoftsverlrog derH. KGvom 27.g.jg84,
nochdem ous steuerlichen Gründen die gesellschoftsrechtliche Konstruk-
tion übereine GmbH &Co. KG ols günstigererschien ols dos ursprünglich

ous onderen Proiekten bestonden, ist ihrVortrog insgesomt unsubston-
tiiert. Es ist nicht nochvollziehbor vorgetrogen worden, worum es sich
hierbei im einzelnen hondeln soll. lÄ ubirgen ist eine Kousolitöt der
ongeblich fehlerhoften Angoben fur die Versogung der Steuervor.teile
nicht dorgeton worden.

Gleiches gilt ouch für dos vorbringen, on die Beklogte zu 2l seien
Leistungen erbrocht worden, die nicht zu dem ongeslrebten steuer-
lichen Erfolg gefuhrt hötten.

5. Ansprüche ous dem Gesichtspunkt einer prospekthoftung greifen
ebenfolls nicht durch. Hierbei konn offenbleiben, ob fur eine solche
Hoftung, die sich ols Unterfoll der Hoftung ous Verschulden bei
Vertrogsobschluß dorstellt, überhoupt noch Roum ist, nochdem sich
die Kloger bis zur Reolisierung on dem Bouherrenmodell beteiligt
hoben. selbst wenn mon Bedenken dohingehend, doß die prospeki-
h oftu n g d u rch d ie nochfolgende verlro gshoftu n g o bgelost worden ist,
zurückstellt, {ührt eine solche Hoftung ledenfolls iÄ Ergebnis nichi.
weiter.

Zunöchst liegt kein Foll einer gesteigerlen prospekthoftung vor, die
dodurch gekennzeichnet wird, doD dem Geschöftsporfner persön-
liches Vertro uen entgegengebrocht wird.

zwor trogen die Klöger im Berufungsrechtszug pouschol vor, die
Beklogten hötten bei den Klögern besonderes vädrouen in Anspruch
genommen. Es fehlt iedoch on einem substontiierten Vortrog dozu, doß
die Beklogten die Vertrogsverhondlungen konkret beeinflußt oder
onsonsten Grundlogen dofürgeschqffen hötten, doß ihnen ein von ihrer
g ru ndsötzlichen Stel I u n g o ls fo ch ku n d ig e Beroter losgelöstes, persön-
I iches Vertro uen entgeg en g ebro cht wu rde. Al lei n deiH inweis'do ro uf,
die Beteiligten seien persönlich miteinonder bekonnt gewesen. reicht
insoweit nicht ous.

Es kommidohernureine Prospekthoftung im engeren Sinne in Betrocht,
deren Grundloge dos typisierte, ous einer bestimmten Goronten-
stel I u n g hergeleitete Vertro uen bi ldet (zu r Abg ren zung -i nsbesondere
hinsichtlich derVeriöhrung -vgl., BGH NJW 1g\2,1sj5;oLG Köln wM
1987,1292,12931.

Der Beklogte zu l) ist zwor in dem hier in Rede stehenden prospekt
nomentlich nicht genonnt worden. Dies ist iedoch ouch nicht erforder-
lich. Als Anknüpfungspunkt genügt es, doD er für die Herousgobe des
Prospekts ( m it-lvero ntwortl ich ist ( BGH NJW l9B2 o.o.o.). Der Beklo gte
zu l) hot den Prospekt miterstellt und wor - neben der Beklog ten zJ 2l
- lnitiotor des Bouherrenmodells.
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Der Prospekt enihölt keine folschen Angoben. lm Rohmen derWirtschoft-

lichkeitsberechnung wird die Mehrwertsteueroption unterstelli und zur

Grundloge der Berechnung gemocht. Zum Zeitpunkt der Ausgobe des

Prospekts wqr die Mehrwertsteueroption - wie dorgestellt worden isi -
nichi fehlerhoft. Bereits hieron scheitert ein Schodenersotzonspruch der

Klöger.

Weiterhin ist ein Schoden nicht hin reichend dorgeton worden. lm Ro h men

der Prospekthoftung konn der Geschödigle nur Ersotz.des Vertrquens-

schoden, verlongenl d. h. er ist so zu stellen, wie er ohne dos schödigende

Ereignis stehen *rrd" (BGH NJW 1977,1536,1532, OLG Köln wM 19BZ

1292,12931.

Mit der geltend gemochten Mehrwertsieuer und der Mietpreisdifferenz

begehre-n die Khger enigongenen Gewinn im Sinne des ErfÜllungs-

intJresses. N u r d ie Vorfi no nzieru n gskosien wö ren bei ei nem N ichtbeitritt

zur Bouherrengemeinschoft entfollen. Moßgeblich ist iedoch letztlich,

doß eine Berechnung des Vertrouensschodens umfossend ouf einem Ver-

gleich der Vermögensloge der Klöger vor und noch der Beteiligung on

äem Bouherrenmodell bäruhen mug. Hierzu fehlt es on einer Dorstellung

der Klöger. Sie hötten dorlegen müssen, wie sich ihre Vermögensloge

ll.oi 7,.),,,^lolo.r,,nn "lo. M.hrwertsteuerootion mit Einscholtunq des
lver LvvrvrrvYrvvYrrv

Zwischenvermieters) nochteilig von der Vermögensloge (ohne Option bei

einer Direktvermietu n g der Wohn u ngen) unterscheidet'

Die Klöger hoben im übrigen, onders ols in den Föllen, in denen Anleger im

Vertrouän ouf Angob"n in einem Prospekt Kopiiol in einem Oblekt

investieren und mitihrer lnvestition spöter ousfollen, einen Gegenwert in

Form der Eigentumswohnungen erholten. Es ist nichi dorgeton worden,

doD sie - ouih unter BerÜcksichtigung derversogten Steuervorteile - eine

Vermögensein bufl e erl itten ho ben. Werlo n go ben hi nsichtl ich der eryvor-

benen Eigentumswohnungen - mit Ausnohme des unsubstontiierten

Vortroges eines um 1eweilsZO.OoO DM Überhöhten Koufpreises - fehlen'

Schlie0lich greift die Einrede der Veriöhrung durch. AnsprÜche ous einer

Prospekthoiung im engeren Sinne veriöhren in sechs Monoien seit dem

Zeiipunkt, t, d"m der öeschödigte Kenntnis von der Unrichtigkeit oder

Unvollsiöndigkeit des Prospekts eflongt, spötestens in drei Johren seit

Beirrin rur BJuherrengemeinschoft (BGH NJW 1984,2523; BGH NJW

t9B2,l5l5).

Die Klöger zu1l,2l,3),4) und 5l sind der Bouherrengemeinschoft noch im

Johre 1912 beigetreten. Der Beiiritt der Klöger zu 6l erfolgte om 5.7.1984'

Bei Einreichrng d"t Klogeschrift (im Oktobe rlg1Zlwordie dreiiöhrigeVer-

iö hrungsfrist o bgelouben'

2. Hoben die Mondonten bereits die Entscheidung getroffen, eine

Gesellschoft zu gründen, beschrönkt sich die Berotungsoufgobe des

Sieuerberoters/Wi dsch oftsprüfers vor o I lem o uf ei ne steuerrechtliche,

mög I ichst g ü nstige Gesto liu n g der gesel lschoftsrechtl ichen Bezieh u n-

gen und deren Durchführung.

3. Zur Berotungsoufgobe im Hinblick ouf den Hoftungsousschuß fur

Altverbindlichkeiten gem. $25 Abs. 2HGB, $ 28 Abs. 2 HGB.

4. Weder der Auftrog zur Bilonzersiellung noch der Auftrog zur Mit-

wirkung bei der GesellschoftsgrÜndung stellt einen Vertrog mit Schuiz-

wirkung zugunsten der Glöubiger des Mondonten dor'

Aus den Gründen:

l. l. Die Pflichten der Beklogten ols WirtschoftsprÜ{er und Steuerberoier

gegenüber der H. KG bestimmen sich noch dem lnholt des zwischen

ä"i A"Hogien und W H. geschlossenen Vertroges. Dieser kom om

3.8..|983 zustonde, wie sich ous den on diesem Toge erteilten Voll-

mochten ergibf Grundloge des Auftrogs woren die ,,Allgemeinen

Auftrogsbedingungen für WirtschoftsprÜfer und WirtschoftsprÜ-

fungsgesellschoften". Do Gegenstond dieses Berotungsvertroges

wesentlich die MiWirkunq der Beklogien bei der Errichtung der H.

KG wor, wor letztere in den Schutzbereich des zwischen W. H. und

den Beklogien geschlossenen Verlroges einbezogen (vgl. dozu

BGH, ZIP 1985 1495,14961.

Für den Zeitpunki, in dem dos Berotungsverhöltnis begonn, konn

oufgrund des Porteivortrogs und der vorgelegten Unterlogen fol-

gende totsö ch I iche Situotion festg estel lt werden,

Dos durch W. H. oufgrund des Koufuertroges vom 21.1,|..|980 Über-

nommene, von ihm ols Einzelkoufmonn, zulelzl unter der Firmo W. H.,

Speziolmoschinenbou, gefÜhrte Unternehmen hotte in den Johren

lg8l bis l9B3 wirtschoftlich nichi den erhofFten durchschlogenden

Erfolg erzielt. W. H. und sein ols Angestellter im Betrieb moßgeblich

tötigär Bruder R. H., der sich bereits mit einem Dorlehen in der

GrOßenordnung von 
'100.000,- DM finonziell engogiert hotte,woren

im ersten Holblohrlg83 übereingekommen, dos Uniernehmen durch

gesellschoftsrechtliche Zusommenorbeit unter lnonspruchnohme

weiterer Kreditmittel (insbesondere solcher der öffentlichen Hondl

ouf eine neue, ihrer Meinung noch erfolgversprechende Bosis zu

siellen. Dobei sollten, do R. H. bisher im Angestelltenverhöltnis tötig

wor und er sich durch die beobsichtigte gesellschoftsrechtliche

Beteiligung wirtschoftlich selbstöndig zu mochen trochiete und

.l9
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Dcrlehensforderung konnte er iedoch keine Erklörungen obgeben.
Der Umstond, doß der Beklogte sich in der Auseinondersetzungs-
vereinborung vom 14.4.1980 verpflichtete, die ouf die leizten 130.500,-
DM Provisionseinnohme M. entföllenden Einkommensteuern zu über-
nehmen, könnte ollerdings dofürsprechen, doD es sich bei dem Dodehen
in Wirklichkeit um eine verdeckte Weiterleitung der Provisionen hondelte
und die Person des Sohnes nur vorgeschoben wurde, um den stondes-
widrigen Erholtvon Provisionen nichtoffenkundig werden zu lossen und
wegen der niedrigeren Besteuerung des Sohnen intern Steuern zu sporen.
Diese Vermutungen können ober ous den genonnten Gründen hier
letztlich do hin gestel lt bleiben.

Für die drei Eigentumswohnungen der Eheleute S. sind unstreitig 3 x
3.000,- DM zvzüglich Mehrwertsteuer, insgesomt olso 10.080,- DM
gezohltworden. Enigegen derAuffossung des Beklogfen istdievon dem
Zeugen Dr. M. on dos Finonzomt gezohlte Mehwertsteuervon 120/o nicht
obzuziehen, do es sich bei den erholtenen Zohlungen von 10.080,- DM
um einen Durchgongsposten hondeli, der eine Abführung der Steuern
durch den Zeugen Dr. M. nicht begründet. Die bereits gezohlte Mehrwerl-
steuer ist vom Finonzomt daher zurückzuerstotten.

Soweit der Beklogte hilfsweise die Aufrechnung mit einem Honoror-
onspruch erkle rt, ist diese nichi gerechtfertigt. Eine Berqtungsgebühr föllt
nicht on, wenn ein Steuerberoter in vertrogs- und stqndeswidriger Weise
heimlich Provisionen für dos im Wege der Anlogeberotung getötigte
Geschöft erhölt.

Provisionsgeschäfte des Steuerberolers
- Herousgobepflicht

- Zohlung on Strohmonn
(OLG Homm Urt.v.ll.ll. 1988 - 25 U 25/BBl

H oftu n g des Steuerberqlers,/ Wirlschoftsprüfers
- Berotung bei Gesellschoftsgründung

- Rechtsberotungsgesetz

- Ver-trog mit Schutzwirkung zugunsten des Glöubigers
(OLG Korlsruhe Urt.v.24.5.1989 - 6 U 5llBB)

Leitsötze (d.Verf.)'

Erholt der StB Provisionen, die er dem Mondonten gegenüber nicht ouf-
deckt, so verhölt er sich verlrogs- und stondeswidrig.

Provisionen sind ouch donn dem Mondonten herouszugeben, wenn
diese nichi unmiftelbor on den StB, sondern on eine dritte Person ols
Strohmonn gezohltworden sind (eb. BGH Gl 1987,84lt.

DerStB konn keine GebuhrfurAnlogeberotung geltend mochen,wenn er
in vertrogs- und stondeswidriger Weise heimlich Provisionen fur die
Kopitolonloge erholten hot.

Aus den Gründen:

Die in der Berufungsinsionz durchgefühde Beweisoufnohme hot zu

keinem onderen Beweisergebnis im Sinne der Berufungsbegründung
gefuhrt. Auch der Senot ist unier Abwögung oller beweiserheblichen
Umstönde dovon überzeugt, doß der Beklogte iedenfolls die dreivon den
Eheleuten S. o n geko uften Eig entu mswoh n u n g en f ü r d ie Fi rmo M. verm ittelt
hot und für diese Töiigkeit die hier streitigen Provisionen von insgesomt
10.080,- DM gezohlt worden sind.

Der Zeuge Dr. S. hot sowohl vor dem Londgericht ols ouch in der
Berufungsinsionz klor und unmißverstöndlich bekundet, doß dos Bou-

herrenmodell ihm nicht von dem Zeugen Dr. M., sondern von dem
Beklogien empfohlen und der Zeuge J. ouf Veronlossung des Beklogten
von der Firmo M. geschickt worden sei, um die entsprechenden Bero-
tungs- und Koufgespröche zu führen. Diese Aussoge des Zeugen Dr. S.

siimmt mit den Bekundungen des Zeugen Dr. M. überein, der bei seiner
Vernehmung durch dos Londgericht bekundet hot, er hobe die drei

Wohnungen für die Eheleute S. nichtvermitteli und ihm seien die Eheleute

S. domols nicht bekonnt gewesen. Auf eine erneute Vernehmung des
Zeugen Dr. M. hot der Beklogte in der Berufungsinstonz verzichtet.

Der Senot verkennt bei der Beweiswürdigung nicht, do{J der Beweiswert
dieser beiden Aussogen nicht unerheblich eingeschrönkt ist' Der Zeuge
Dr. S. ols Miteigentümer der drei Eigentumswohnungen hoi seine Stellung

Leitsötze (d.Verf.),

L Die Ausorbeitung eines Gesellschoftsvertroges stellt die Besorgung
einer Rechtsongelegenheit dor. Sie ist dem Wirtschoftsprüfer nur im
unmittelboren Zusommenhong mit Aufgoben gestottet, die zu seinem
Berufsbild gehören.
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olsZeuge nurouf Grund derAbtretung seinerAnsprüche on seine Ehefrou,

die Klogerin, erholten. Er ist doher om Ausgong des Rechtsstreits zu

Gunsten seiner Ehefrou nicht uninteressied. Zwischen dem Beklogten

und seinem Sohn, dem Zeugen Dr. M., bestehen seit der Ehescheidung

und Neuverheirotung des Beklogten erhebliche Sponnungen, die zu

emotionol stork belosteten Auseinondersetzungen insbesondere hin-

sichtlich der Steuerberotungsproxis geführt hoben. Sowohl der Zeuge S.

ols ouch der Zeuge Dr. M hoben gegen den Beklogten Strofonzeige

wegen dergezohlten Provisionen erstottet, die inzwischen zu einem Strof-

verfohren gegen den Beklogten geführt hoben. - Andererseits ist zu

berücksichtigen, doß beide Zeugen eingehend über die schweren strof-

rechtlichen Folgen einer vorsöizlich folschen Aussoge belehrt worden
sind und im übrigen keine Umstönde hervorgetreten sind, die gegen die
Richtigkeit der beiden Aussogen sprechen könnten,

Keiner dervon dem Beklogten benonnten Zeugen hot bekunden können,

doß der Zeuge Dr. M. die dreivon den Eheleuien S. ongekouften Eigen-

tumswohnungen für die Firmo M. vermittelt hot. lm Gegenteil, ouch der
Zevge J. hot sowohl in erster lnstonz ols ouch in der Berufungsinstonz

bekundei, er sei zu dem Zeugen Dr. S. nicht von dem Zeugen Dr. M.,
sondern von dem Beklogten bzw. dessen Büro geschickt worden. Noch
der Aussoge des Zeugen J. ist der Beklogte eindeutig die bestimmende

Person ( Poiriorch) und Anspruchsportner für die Vermittlungsgeschöfte
gewesen. Der Zeuge J. hot einen gloubwürdigen Eindruck gemocht und

es isi nichi erkennbor, ous welchem Grund dieser on sich unbeteiligte
Zeugezu Gunsten der Klögerin bzw. zum Nochteil des Beklogten ousge-

sogthoben sollte. Fürdie RichtigkeitderAussogen derZeugen Dr. S., Dr. M.
und J. spricht insbesondere dos Schreiben der Firmo M. vom 4.1.1979,in

dem dem Beklogien miigeteilt wird: ,,wir zqhlen on Sie vereinborungs-

gemöß für die Vermittlung der Boubetreuungsouftröge zwischen uns und

fhren Mondqnten eine Provision von 174.720,- DM, welche der Form

holber ihrem Sohn zugeleitet wurde." Es konn dohingestellt bleiben, wer
dieses Schreiben konkret diktiert hot. (Noch den Aussogen der Zeugen J.

und E. ist dovon ouszugehen, doß diesen Teil des Schreibens derZeuge E.

verfoßt hot). Jedenfolls ergibt sich ous dem lnholt dieses Schreibens,

doß die Provisionszohlungen nur,,pro formo" dem Sohn des Beklogten

(sozusogen ols Strohmonn) zugeleitet worden sind.

Entgegen der Auffossung des Beklogien kommi es nicht entscheidend
do rouf o n, doß die Vermittl u ngsvertröge der Firmo M. formo I nicht mit dem

Beklogten, sondern ollein mit dem Zeugen Dr. M. geschlossen worden
sind. Unerheblich ist ouch, ob ollein der Zeuge Dr. M. die Provisions-

rechnungen on die Firmo M. geschrieben und obgesondt hot, wie die

Zohlungen gegenüber dem Finonzomt noch oußen dekloriert wurden

und ob die Provisionszohlungen in Höhe von insges on1174.720,- DM on

dos Büro des Beklogten oder unmittelbor privot on den Zeugen Dr. M.

erfolgt sind. Noch ollgemeiner Meinung spielt es nömlich für den Herous-

gobeonspruch noch $$625, 677 BGB keine Rolle, ob der Steuerberoter

die Provisionen selbst erholten hqt oder ob er sie on eine dritte Person

qf s Strohmonn hot ouszohlen lossen (vgl. BGH Gl19B7, 84: NJW RR l9BZ

l3B0), entscheidend ist, wer die Vermittlungsgeschöfte totsöchlich ousge-

fuhrt und die Provisionen domit,yerdient" hot. Der Zeuge Dr. M. hot dozu

bekundet, doß er mitderVermitlung derWohnungen nichtszu tun gehobt
hobe und domols ouf Grund des guten Verhöltnisses zu seinem Voter

ieden Vertrog blind unterschrieben hobe, den sein Voter ihm vorgelegt
hobe. Die weiteren Zeugen konnten zu den internen Vereinborungen des

Beklogten mit seinem Soh n nichts bekunden. lnsofern ist o uch die Aussoge

des Zeugen E. von Bedeutung, doß der Beklogte sich domols fur die

wirtschoftlichen Hintergründe des Bouherrenmodells interessiert und

erklört hobe, er könne seinen Klienten nur ein Bouherrenmodell empfeh-

len, dos unproblemoiisch und sicher obgewickelt werde. Aus diesem

Grund hobe erzurAbsicherung seinerMondonten ouch eine Stellung ols

Mittreuhönder des Bouherrenmodelles gewünscht, um ouf diese Weise

eine weitere Sicherheit für seine lrlcndcnten einzubcuen. Der Beklcgte

hotte olso domols bereits vor, dos Bouherrenmodell seinen Mondonten
weiterzuempfehlen und Vertröge on die Firmo M. zu vermitteln. Domit

stimmt die Aussoge des Zeugen D. überein, der gloubhoft bekundet hot,

der Beklogte hobe Prospekte von der Firmo M. für dos Bouherrenmodell

ongefordert und es sei ihm spöteroufgrund seiner beruflichen Töiigkeit im

Büro des Beklogten bekonni geworden, doß mehrere Mondonien des

Beklogten on dem Bouherrenmodell beteiligt woren. Dorüber verhölt

sich die Aktennotiz des Zeugen D. vom 22.1.1984.

Es mog dohingestellt bleiben, ob sömtliche Verlröge, die den Provisions-

zohlungen von insgesoml 174.720,- DM zugrundeliegen, von dem

Beklogten vermittelt worden sind, do Gegenstond der Kloge nur die für

die Wohnungen der Eheleute S. gezohlten Provisionen in Höhe von ins-

gesomt 10.080,- DM sind. Offen konn doher ouch die Froge bleiben, ob

die noch Erholt der174.720,- DM noch om gleichen Tog von dem Zeugen

Dr. M. on den Beklogten gezohlten 120.000,- DM totsöchlich oder nur

versteckt ols Dorlehen gezohlt worden sind. Der von dem Beklogten

benonnte Teuge B. hot anror bekundet, ein Dorlehensonspruch von

120.000,- DM sei bei der spöteren Auseinondersetzung des Beklogten

mit seinem Sohn ols feste Größe einbezogen worden, über die interne

Vereinborungen des Beklogten mit seinem Sohn hinsichtlich dieser
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olsZeuge nurouf Grund derAbtretung seinerAnsprüche on seine Ehefrou,

die Klogerin, erholten. Er ist doher om Ausgong des Rechtsstreits zu

Gunsten seiner Ehefrou nicht uninteressied. Zwischen dem Beklogten

und seinem Sohn, dem Zeugen Dr. M., bestehen seit der Ehescheidung

und Neuverheirotung des Beklogten erhebliche Sponnungen, die zu

emotionol stork belosteten Auseinondersetzungen insbesondere hin-

sichtlich der Steuerberotungsproxis geführt hoben. Sowohl der Zeuge S.

ols ouch der Zeuge Dr. M hoben gegen den Beklogten Strofonzeige

wegen dergezohlten Provisionen erstottet, die inzwischen zu einem Strof-

verfohren gegen den Beklogten geführt hoben. - Andererseits ist zu

berücksichtigen, doß beide Zeugen eingehend über die schweren strof-

rechtlichen Folgen einer vorsöizlich folschen Aussoge belehrt worden
sind und im übrigen keine Umstönde hervorgetreten sind, die gegen die
Richtigkeit der beiden Aussogen sprechen könnten,

Keiner dervon dem Beklogten benonnten Zeugen hot bekunden können,

doß der Zeuge Dr. M. die dreivon den Eheleuien S. ongekouften Eigen-

tumswohnungen für die Firmo M. vermittelt hot. lm Gegenteil, ouch der
Zevge J. hot sowohl in erster lnstonz ols ouch in der Berufungsinstonz

bekundei, er sei zu dem Zeugen Dr. S. nicht von dem Zeugen Dr. M.,
sondern von dem Beklogten bzw. dessen Büro geschickt worden. Noch
der Aussoge des Zeugen J. ist der Beklogte eindeutig die bestimmende

Person ( Poiriorch) und Anspruchsportner für die Vermittlungsgeschöfte
gewesen. Der Zeuge J. hot einen gloubwürdigen Eindruck gemocht und

es isi nichi erkennbor, ous welchem Grund dieser on sich unbeteiligte
Zeugezu Gunsten der Klögerin bzw. zum Nochteil des Beklogten ousge-

sogthoben sollte. Fürdie RichtigkeitderAussogen derZeugen Dr. S., Dr. M.
und J. spricht insbesondere dos Schreiben der Firmo M. vom 4.1.1979,in

dem dem Beklogien miigeteilt wird: ,,wir zqhlen on Sie vereinborungs-

gemöß für die Vermittlung der Boubetreuungsouftröge zwischen uns und

fhren Mondqnten eine Provision von 174.720,- DM, welche der Form

holber ihrem Sohn zugeleitet wurde." Es konn dohingestellt bleiben, wer
dieses Schreiben konkret diktiert hot. (Noch den Aussogen der Zeugen J.

und E. ist dovon ouszugehen, doß diesen Teil des Schreibens derZeuge E.

verfoßt hot). Jedenfolls ergibt sich ous dem lnholt dieses Schreibens,

doß die Provisionszohlungen nur,,pro formo" dem Sohn des Beklogten

(sozusogen ols Strohmonn) zugeleitet worden sind.

Entgegen der Auffossung des Beklogien kommi es nicht entscheidend
do rouf o n, doß die Vermittl u ngsvertröge der Firmo M. formo I nicht mit dem

Beklogten, sondern ollein mit dem Zeugen Dr. M. geschlossen worden
sind. Unerheblich ist ouch, ob ollein der Zeuge Dr. M. die Provisions-

rechnungen on die Firmo M. geschrieben und obgesondt hot, wie die

Zohlungen gegenüber dem Finonzomt noch oußen dekloriert wurden

und ob die Provisionszohlungen in Höhe von insges on1174.720,- DM on

dos Büro des Beklogten oder unmittelbor privot on den Zeugen Dr. M.

erfolgt sind. Noch ollgemeiner Meinung spielt es nömlich für den Herous-

gobeonspruch noch $$625, 677 BGB keine Rolle, ob der Steuerberoter

die Provisionen selbst erholten hqt oder ob er sie on eine dritte Person

qf s Strohmonn hot ouszohlen lossen (vgl. BGH Gl19B7, 84: NJW RR l9BZ

l3B0), entscheidend ist, wer die Vermittlungsgeschöfte totsöchlich ousge-

fuhrt und die Provisionen domit,yerdient" hot. Der Zeuge Dr. M. hot dozu

bekundet, doß er mitderVermitlung derWohnungen nichtszu tun gehobt
hobe und domols ouf Grund des guten Verhöltnisses zu seinem Voter

ieden Vertrog blind unterschrieben hobe, den sein Voter ihm vorgelegt
hobe. Die weiteren Zeugen konnten zu den internen Vereinborungen des

Beklogten mit seinem Soh n nichts bekunden. lnsofern ist o uch die Aussoge

des Zeugen E. von Bedeutung, doß der Beklogte sich domols fur die

wirtschoftlichen Hintergründe des Bouherrenmodells interessiert und

erklört hobe, er könne seinen Klienten nur ein Bouherrenmodell empfeh-

len, dos unproblemoiisch und sicher obgewickelt werde. Aus diesem

Grund hobe erzurAbsicherung seinerMondonten ouch eine Stellung ols

Mittreuhönder des Bouherrenmodelles gewünscht, um ouf diese Weise

eine weitere Sicherheit für seine lrlcndcnten einzubcuen. Der Beklcgte

hotte olso domols bereits vor, dos Bouherrenmodell seinen Mondonten
weiterzuempfehlen und Vertröge on die Firmo M. zu vermitteln. Domit

stimmt die Aussoge des Zeugen D. überein, der gloubhoft bekundet hot,

der Beklogte hobe Prospekte von der Firmo M. für dos Bouherrenmodell

ongefordert und es sei ihm spöteroufgrund seiner beruflichen Töiigkeit im

Büro des Beklogten bekonni geworden, doß mehrere Mondonien des

Beklogten on dem Bouherrenmodell beteiligt woren. Dorüber verhölt

sich die Aktennotiz des Zeugen D. vom 22.1.1984.

Es mog dohingestellt bleiben, ob sömtliche Verlröge, die den Provisions-

zohlungen von insgesoml 174.720,- DM zugrundeliegen, von dem

Beklogten vermittelt worden sind, do Gegenstond der Kloge nur die für

die Wohnungen der Eheleute S. gezohlten Provisionen in Höhe von ins-

gesomt 10.080,- DM sind. Offen konn doher ouch die Froge bleiben, ob

die noch Erholt der174.720,- DM noch om gleichen Tog von dem Zeugen

Dr. M. on den Beklogten gezohlten 120.000,- DM totsöchlich oder nur

versteckt ols Dorlehen gezohlt worden sind. Der von dem Beklogten

benonnte Teuge B. hot anror bekundet, ein Dorlehensonspruch von

120.000,- DM sei bei der spöteren Auseinondersetzung des Beklogten

mit seinem Sohn ols feste Größe einbezogen worden, über die interne

Vereinborungen des Beklogten mit seinem Sohn hinsichtlich dieser
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Dcrlehensforderung konnte er iedoch keine Erklörungen obgeben.
Der Umstond, doß der Beklogte sich in der Auseinondersetzungs-
vereinborung vom 14.4.1980 verpflichtete, die ouf die leizten 130.500,-
DM Provisionseinnohme M. entföllenden Einkommensteuern zu über-
nehmen, könnte ollerdings dofürsprechen, doD es sich bei dem Dodehen
in Wirklichkeit um eine verdeckte Weiterleitung der Provisionen hondelte
und die Person des Sohnes nur vorgeschoben wurde, um den stondes-
widrigen Erholtvon Provisionen nichtoffenkundig werden zu lossen und
wegen der niedrigeren Besteuerung des Sohnen intern Steuern zu sporen.
Diese Vermutungen können ober ous den genonnten Gründen hier
letztlich do hin gestel lt bleiben.

Für die drei Eigentumswohnungen der Eheleute S. sind unstreitig 3 x
3.000,- DM zvzüglich Mehrwertsteuer, insgesomt olso 10.080,- DM
gezohltworden. Enigegen derAuffossung des Beklogfen istdievon dem
Zeugen Dr. M. on dos Finonzomt gezohlte Mehwertsteuervon 120/o nicht
obzuziehen, do es sich bei den erholtenen Zohlungen von 10.080,- DM
um einen Durchgongsposten hondeli, der eine Abführung der Steuern
durch den Zeugen Dr. M. nicht begründet. Die bereits gezohlte Mehrwerl-
steuer ist vom Finonzomt daher zurückzuerstotten.

Soweit der Beklogte hilfsweise die Aufrechnung mit einem Honoror-
onspruch erkle rt, ist diese nichi gerechtfertigt. Eine Berqtungsgebühr föllt
nicht on, wenn ein Steuerberoter in vertrogs- und stqndeswidriger Weise
heimlich Provisionen für dos im Wege der Anlogeberotung getötigte
Geschöft erhölt.

Provisionsgeschäfte des Steuerberolers
- Herousgobepflicht

- Zohlung on Strohmonn
(OLG Homm Urt.v.ll.ll. 1988 - 25 U 25/BBl

H oftu n g des Steuerberqlers,/ Wirlschoftsprüfers
- Berotung bei Gesellschoftsgründung

- Rechtsberotungsgesetz

- Ver-trog mit Schutzwirkung zugunsten des Glöubigers
(OLG Korlsruhe Urt.v.24.5.1989 - 6 U 5llBB)

Leitsötze (d.Verf.)'

Erholt der StB Provisionen, die er dem Mondonten gegenüber nicht ouf-
deckt, so verhölt er sich verlrogs- und stondeswidrig.

Provisionen sind ouch donn dem Mondonten herouszugeben, wenn
diese nichi unmiftelbor on den StB, sondern on eine dritte Person ols
Strohmonn gezohltworden sind (eb. BGH Gl 1987,84lt.

DerStB konn keine GebuhrfurAnlogeberotung geltend mochen,wenn er
in vertrogs- und stondeswidriger Weise heimlich Provisionen fur die
Kopitolonloge erholten hot.

Aus den Gründen:

Die in der Berufungsinsionz durchgefühde Beweisoufnohme hot zu

keinem onderen Beweisergebnis im Sinne der Berufungsbegründung
gefuhrt. Auch der Senot ist unier Abwögung oller beweiserheblichen
Umstönde dovon überzeugt, doß der Beklogte iedenfolls die dreivon den
Eheleuten S. o n geko uften Eig entu mswoh n u n g en f ü r d ie Fi rmo M. verm ittelt
hot und für diese Töiigkeit die hier streitigen Provisionen von insgesomt
10.080,- DM gezohlt worden sind.

Der Zeuge Dr. S. hot sowohl vor dem Londgericht ols ouch in der
Berufungsinsionz klor und unmißverstöndlich bekundet, doß dos Bou-

herrenmodell ihm nicht von dem Zeugen Dr. M., sondern von dem
Beklogien empfohlen und der Zeuge J. ouf Veronlossung des Beklogten
von der Firmo M. geschickt worden sei, um die entsprechenden Bero-
tungs- und Koufgespröche zu führen. Diese Aussoge des Zeugen Dr. S.

siimmt mit den Bekundungen des Zeugen Dr. M. überein, der bei seiner
Vernehmung durch dos Londgericht bekundet hot, er hobe die drei

Wohnungen für die Eheleute S. nichtvermitteli und ihm seien die Eheleute

S. domols nicht bekonnt gewesen. Auf eine erneute Vernehmung des
Zeugen Dr. M. hot der Beklogte in der Berufungsinstonz verzichtet.

Der Senot verkennt bei der Beweiswürdigung nicht, do{J der Beweiswert
dieser beiden Aussogen nicht unerheblich eingeschrönkt ist' Der Zeuge
Dr. S. ols Miteigentümer der drei Eigentumswohnungen hoi seine Stellung

Leitsötze (d.Verf.),

L Die Ausorbeitung eines Gesellschoftsvertroges stellt die Besorgung
einer Rechtsongelegenheit dor. Sie ist dem Wirtschoftsprüfer nur im
unmittelboren Zusommenhong mit Aufgoben gestottet, die zu seinem
Berufsbild gehören.
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Der Prospekt enihölt keine folschen Angoben. lm Rohmen derWirtschoft-

lichkeitsberechnung wird die Mehrwertsteueroption unterstelli und zur

Grundloge der Berechnung gemocht. Zum Zeitpunkt der Ausgobe des

Prospekts wqr die Mehrwertsteueroption - wie dorgestellt worden isi -
nichi fehlerhoft. Bereits hieron scheitert ein Schodenersotzonspruch der

Klöger.

Weiterhin ist ein Schoden nicht hin reichend dorgeton worden. lm Ro h men

der Prospekthoftung konn der Geschödigle nur Ersotz.des Vertrquens-

schoden, verlongenl d. h. er ist so zu stellen, wie er ohne dos schödigende

Ereignis stehen *rrd" (BGH NJW 1977,1536,1532, OLG Köln wM 19BZ

1292,12931.

Mit der geltend gemochten Mehrwertsieuer und der Mietpreisdifferenz

begehre-n die Khger enigongenen Gewinn im Sinne des ErfÜllungs-

intJresses. N u r d ie Vorfi no nzieru n gskosien wö ren bei ei nem N ichtbeitritt

zur Bouherrengemeinschoft entfollen. Moßgeblich ist iedoch letztlich,

doß eine Berechnung des Vertrouensschodens umfossend ouf einem Ver-

gleich der Vermögensloge der Klöger vor und noch der Beteiligung on

äem Bouherrenmodell bäruhen mug. Hierzu fehlt es on einer Dorstellung

der Klöger. Sie hötten dorlegen müssen, wie sich ihre Vermögensloge

ll.oi 7,.),,,^lolo.r,,nn "lo. M.hrwertsteuerootion mit Einscholtunq des
lver LvvrvrrvYrvvYrrv

Zwischenvermieters) nochteilig von der Vermögensloge (ohne Option bei

einer Direktvermietu n g der Wohn u ngen) unterscheidet'

Die Klöger hoben im übrigen, onders ols in den Föllen, in denen Anleger im

Vertrouän ouf Angob"n in einem Prospekt Kopiiol in einem Oblekt

investieren und mitihrer lnvestition spöter ousfollen, einen Gegenwert in

Form der Eigentumswohnungen erholten. Es ist nichi dorgeton worden,

doD sie - ouih unter BerÜcksichtigung derversogten Steuervorteile - eine

Vermögensein bufl e erl itten ho ben. Werlo n go ben hi nsichtl ich der eryvor-

benen Eigentumswohnungen - mit Ausnohme des unsubstontiierten

Vortroges eines um 1eweilsZO.OoO DM Überhöhten Koufpreises - fehlen'

Schlie0lich greift die Einrede der Veriöhrung durch. AnsprÜche ous einer

Prospekthoiung im engeren Sinne veriöhren in sechs Monoien seit dem

Zeiipunkt, t, d"m der öeschödigte Kenntnis von der Unrichtigkeit oder

Unvollsiöndigkeit des Prospekts eflongt, spötestens in drei Johren seit

Beirrin rur BJuherrengemeinschoft (BGH NJW 1984,2523; BGH NJW

t9B2,l5l5).

Die Klöger zu1l,2l,3),4) und 5l sind der Bouherrengemeinschoft noch im

Johre 1912 beigetreten. Der Beiiritt der Klöger zu 6l erfolgte om 5.7.1984'

Bei Einreichrng d"t Klogeschrift (im Oktobe rlg1Zlwordie dreiiöhrigeVer-

iö hrungsfrist o bgelouben'

2. Hoben die Mondonten bereits die Entscheidung getroffen, eine

Gesellschoft zu gründen, beschrönkt sich die Berotungsoufgobe des

Sieuerberoters/Wi dsch oftsprüfers vor o I lem o uf ei ne steuerrechtliche,

mög I ichst g ü nstige Gesto liu n g der gesel lschoftsrechtl ichen Bezieh u n-

gen und deren Durchführung.

3. Zur Berotungsoufgobe im Hinblick ouf den Hoftungsousschuß fur

Altverbindlichkeiten gem. $25 Abs. 2HGB, $ 28 Abs. 2 HGB.

4. Weder der Auftrog zur Bilonzersiellung noch der Auftrog zur Mit-

wirkung bei der GesellschoftsgrÜndung stellt einen Vertrog mit Schuiz-

wirkung zugunsten der Glöubiger des Mondonten dor'

Aus den Gründen:

l. l. Die Pflichten der Beklogten ols WirtschoftsprÜ{er und Steuerberoier

gegenüber der H. KG bestimmen sich noch dem lnholt des zwischen

ä"i A"Hogien und W H. geschlossenen Vertroges. Dieser kom om

3.8..|983 zustonde, wie sich ous den on diesem Toge erteilten Voll-

mochten ergibf Grundloge des Auftrogs woren die ,,Allgemeinen

Auftrogsbedingungen für WirtschoftsprÜfer und WirtschoftsprÜ-

fungsgesellschoften". Do Gegenstond dieses Berotungsvertroges

wesentlich die MiWirkunq der Beklogien bei der Errichtung der H.

KG wor, wor letztere in den Schutzbereich des zwischen W. H. und

den Beklogien geschlossenen Verlroges einbezogen (vgl. dozu

BGH, ZIP 1985 1495,14961.

Für den Zeitpunki, in dem dos Berotungsverhöltnis begonn, konn

oufgrund des Porteivortrogs und der vorgelegten Unterlogen fol-

gende totsö ch I iche Situotion festg estel lt werden,

Dos durch W. H. oufgrund des Koufuertroges vom 21.1,|..|980 Über-

nommene, von ihm ols Einzelkoufmonn, zulelzl unter der Firmo W. H.,

Speziolmoschinenbou, gefÜhrte Unternehmen hotte in den Johren

lg8l bis l9B3 wirtschoftlich nichi den erhofFten durchschlogenden

Erfolg erzielt. W. H. und sein ols Angestellter im Betrieb moßgeblich

tötigär Bruder R. H., der sich bereits mit einem Dorlehen in der

GrOßenordnung von 
'100.000,- DM finonziell engogiert hotte,woren

im ersten Holblohrlg83 übereingekommen, dos Uniernehmen durch

gesellschoftsrechtliche Zusommenorbeit unter lnonspruchnohme

weiterer Kreditmittel (insbesondere solcher der öffentlichen Hondl

ouf eine neue, ihrer Meinung noch erfolgversprechende Bosis zu

siellen. Dobei sollten, do R. H. bisher im Angestelltenverhöltnis tötig

wor und er sich durch die beobsichtigte gesellschoftsrechtliche

Beteiligung wirtschoftlich selbstöndig zu mochen trochiete und

.l9
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doher ols ,,Existenzgründe/' im sinne der wirlschoftspolitischen vor-
stellungen gelten kon'nte, die fur derortige Fölle zu erlongenden öffent-
lichen, der Förderung von Existenzgründern dienenden Kreditmitteln für
die Finonzierung der Gesellschoff herongezogen werden. Die BrüderW.
und R. H. sohen dobeizunöchst die Gründung einer GmbH vor. Auf der
Grundloge dieser wirlschoftlichen Plonung und gefoßten Konzeption
beontrogte R. H. om 19.5.]983 bei der L.-Bonk ein Existenzgründungs-
dorlehen in Höhe von240.000,- DM (ols erste stufe derzu erworlendln
höheren öffentlichen Förderungsmittel). Dobei konnte sich R. H. ou{ eine
dos Pro[ekt positiv beurteilende und die Förderungswürdigkeit be[ohende
Stellungnohme des R.-K. e.V. (Berorer B. K.l vom 30.4.lg83 (AS. ll 12ll+.1
sowie einen Bericht über eine R.-Berotung bei der Firmo W. H. (Beroter G.)
vom 5.4.]983 (AS. ll lll ff.) stützen.

Ausgehend von diesem stond der Dinge wurden die Beklogten ols
Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter mit der Betreuung der Durchführung
des eingeschlogenen Gesellschoftsgründungskonzepts beouftrogt. li
diesem Rohmen oblog den Beklogten zum einen die steuerliche Berolung
hinsichtlich der Gestoltung der neuen Unternehmensform und der AbI
wicklung der Unternehmensumwondlung, zum ondern ouch die Aus-
orbeitung des Gesellschoftsverlrogs selbst und die zum Bereich der
Wirtsch oftsprüf u n gstötig keit gehören den, d ie Bilo nzerstel I u n g betreffen-
den Arbeiten, die im Zusommenhong mit der Einbringung deibisherigen
einzelkoufmönnischen Betriebs in die Gesellschoft und mit deren Er-
richtung zusommenhingen. Es erscheint insoweit nicht unbedenklich, ob
sich die Ubernohme der Ausorbeitung des Gesellschoftsverlrogs im
Rohmen dessen hielt, wos fur die Beklogten ols wirtschoftsprüfei und
Steuerberoter im Hinblick ouf die Vorschriften des Rechtsberotungs-
gesetzes on rechtsberotender Tötigkeit zulössig wor. Die Ausorbeitung
eines Gesellschoftsvertroges stellt ohne Zweifel die Besorgung von
Rechtsongelegenheiten dor, die den Wirtschoftsprüfer nur im rnritt"l-
boren Zusommenhong mit solchen Aufgoben gestottet ist, die zu ihrem
onerkonnten, herkömmlichen Berufsbild gehören (vgl. im einzelnen BGH
Gl l9BB, 19: AnwBl l9BB, 190 m.Anm. Chemnitz: WM l9BB, S. 26 t+.1;

ongesichts des engen Zusommenwirkens von wirtschoftsberctenden,
steuerberotenden und rechtsberotenden Uberlegungen bei Gesioltung
und Ausorbeitung eines Gesellschoftsvertrogs mog demgemö0 hier nocl
eine zulössige Töiigkeit der Beklogten ongenommen werden können.

lm Rohmen dieses ihnen übertrogenen Berotungsouftrogs erorbeiteten
die Beklcgten sodonn den Gesellschoftsverlrog derH. KGvom 27.g.jg84,
nochdem ous steuerlichen Gründen die gesellschoftsrechtliche Konstruk-
tion übereine GmbH &Co. KG ols günstigererschien ols dos ursprünglich

ous onderen Proiekten bestonden, ist ihrVortrog insgesomt unsubston-
tiiert. Es ist nicht nochvollziehbor vorgetrogen worden, worum es sich
hierbei im einzelnen hondeln soll. lÄ ubirgen ist eine Kousolitöt der
ongeblich fehlerhoften Angoben fur die Versogung der Steuervor.teile
nicht dorgeton worden.

Gleiches gilt ouch für dos vorbringen, on die Beklogte zu 2l seien
Leistungen erbrocht worden, die nicht zu dem ongeslrebten steuer-
lichen Erfolg gefuhrt hötten.

5. Ansprüche ous dem Gesichtspunkt einer prospekthoftung greifen
ebenfolls nicht durch. Hierbei konn offenbleiben, ob fur eine solche
Hoftung, die sich ols Unterfoll der Hoftung ous Verschulden bei
Vertrogsobschluß dorstellt, überhoupt noch Roum ist, nochdem sich
die Kloger bis zur Reolisierung on dem Bouherrenmodell beteiligt
hoben. selbst wenn mon Bedenken dohingehend, doß die prospeki-
h oftu n g d u rch d ie nochfolgende verlro gshoftu n g o bgelost worden ist,
zurückstellt, {ührt eine solche Hoftung ledenfolls iÄ Ergebnis nichi.
weiter.

Zunöchst liegt kein Foll einer gesteigerlen prospekthoftung vor, die
dodurch gekennzeichnet wird, doD dem Geschöftsporfner persön-
liches Vertro uen entgegengebrocht wird.

zwor trogen die Klöger im Berufungsrechtszug pouschol vor, die
Beklogten hötten bei den Klögern besonderes vädrouen in Anspruch
genommen. Es fehlt iedoch on einem substontiierten Vortrog dozu, doß
die Beklogten die Vertrogsverhondlungen konkret beeinflußt oder
onsonsten Grundlogen dofürgeschqffen hötten, doß ihnen ein von ihrer
g ru ndsötzlichen Stel I u n g o ls fo ch ku n d ig e Beroter losgelöstes, persön-
I iches Vertro uen entgeg en g ebro cht wu rde. Al lei n deiH inweis'do ro uf,
die Beteiligten seien persönlich miteinonder bekonnt gewesen. reicht
insoweit nicht ous.

Es kommidohernureine Prospekthoftung im engeren Sinne in Betrocht,
deren Grundloge dos typisierte, ous einer bestimmten Goronten-
stel I u n g hergeleitete Vertro uen bi ldet (zu r Abg ren zung -i nsbesondere
hinsichtlich derVeriöhrung -vgl., BGH NJW 1g\2,1sj5;oLG Köln wM
1987,1292,12931.

Der Beklogte zu l) ist zwor in dem hier in Rede stehenden prospekt
nomentlich nicht genonnt worden. Dies ist iedoch ouch nicht erforder-
lich. Als Anknüpfungspunkt genügt es, doD er für die Herousgobe des
Prospekts ( m it-lvero ntwortl ich ist ( BGH NJW l9B2 o.o.o.). Der Beklo gte
zu l) hot den Prospekt miterstellt und wor - neben der Beklog ten zJ 2l
- lnitiotor des Bouherrenmodells.
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p{licht der Beklogten dorouf obzusiellen, wie unter Berücksichtigung der

Verwolfungsproxis der Finqnzverwqltung und der höchstrichterlichen

Rechtsprechung des Bundesfinodzhofes ous heutiger Sicht eine zutref-

fende Beurteilung dersteuerlichen Angelegenheitzu erfolgen hot. Es steht

oufler Streit, doß die bekonnt gewordenen toisöchlichen Umstönde bei

geg enwö rti ger Rechtslo ge keinen Vorsteuero bzug zu g u nsien der Klö ger

rechtfertigen.

Ein PflichVerstoß der Beklogten im Hinblick ouf eine folsche Konzeption

des Bouherrenmodells - insbesondere der Mehrwertsteueroption - ist

nicht erkennbor. Um gegenüber den Beklogten den Vorwurf erheben zu

können, sie hötten zur Mehrwertsteueroption nicht roien dÜrfen, hötfe es

des Vorlrogs bedurlt, es sei zvm Zeilpunkt der Konzeption erkennbor

gewesen, dofi die Entscheidung eines Zwischenvermieters den Tot-

bestond des Rechtsmif)brouchs gemö{) 942 AO begrÜnden konn, sofern

beochtliche Gründe hierfur fehlen. Anholtspunkte dofÜr, doß die Be-

klogten Bedenken wegen der Zulössigkeit des Bouherrenmodells hoben

rrßt"n, sind nicht deutlich geworden. lnsbesondere sind die Klöger dem

Vortrog des Beklogte.n zu 1l dohingehend, doß die Mehrwertsteueroption

unter Einscholtung eines Zwischenvermieters mit dem Ziel der Vorsteuer-

ersiottung zur froglich enZeil von den Finonzömtern grundsötzlich oner-

ko n nt wurde, nicht entgegengetreten. Höchstrichteriiche Rechtsprechun$,

die den Beklogten Anloß zu Bedenken geben mußte,log zum domoligen

Zeitpunkt noch nicht vor.

Hinzu kommt, doß es - soweit in diesem Zusommenhong die Miet-

differenz ols Schodenbetrog ongesetzt wird - on einer schlÜssigen Dor-

legung des schodens fehlt. Es wöre hierzu erforderlich gewesen, die

vermögensloge der Klager bei direkter vermietung der wohnungen on

Endmieter mit ihrer Vermögensloge bei Einscholtung des Zwischen-

vermieters ins Verhöltnis zu setzen.

Es konn dohinstehen, ob den Beklogten onzulosten isi, zu einem spöteren

Zeitpunkt nicht eindeutig ouf Bedenken hingewiesen und die Klöger Über

die Risiken hinsichtlich der Steuervodeile oufgeklört zu hoben. Eine solche

Pflichtverletzung wöre iedenfolls nicht kousol fUr den von den Klögern

geltend gemochten Schoden geworden. Eine frÜhere Unierrichtung der

Klöger hötte die einmol zum Ansotz gebrochte Mehwertsteueroption

*"Ju, onholten noch dieser eine ondere Gestoltung geben können.

Es isi nicht erkennbor, dof) die Steuervodeile fÜr die Kloger - ouch bei

früherer und besserer Unterrichtung - zu retten woren.

Soweit sich die Klöger dorouf berufen hoben, eine PflichVerleizung hobe

in der Einbeziehung folscher Vorplonungskosten und sonstiger Kosten

vorgesehene Konzepi einer reinen GmbH, und erstellten die Eröff-

nungsbilonz dieser Gesellschoft zum 
,l.]0.1984, 

welche sie iedoch erst

im september l9B5 endgültig fertigstellten und den Beieiligten Über-

mittelten.

2. Dos Vorgehen der Beklogten bei Erfüllung des ihnen erteilten Auftrogs

lößt keine zu einem Schodenersotzonspruch der H.-KG gegen sie

füh rende Pflichverleizu ng erken nen.

Die Klögerin lostetden Beklogten insbesondere olsVerstoß gegen ihre

berotu ngsvertrog lichen Pflichien o n,

o) doß sie die Gründung der H.-KG durchgefÜhrt hötten, obwohl ihnen

oufgrund ihrer Kenninisse von der Vermögensloge der Einzelfirmo

des W. H. und den Gründungsvoroussetzungen klorgewesen sei,

doü die neue Gesellschoft von Anfong on überschuldet sei, wes-

holb sie ouch zurVerschleierung dieser wirtschoftlichen Gegeben-

heiten die Eröffnungsbilonz unkorrekt oufgestellt hötten;

b) doß bei der Gestoltung und Durchführung des Gesellschofts-

vertroges die lnteressen der neuen Gesellschoft dodurch erheblich

beeiniröchtigt worden seien, do0 die H.-KG die Altschulden der

Einzelfirmo W. H. übernommen hobe, ondererseits ober dos dem

Betrieb dienende Grundstück nicht in dos Gesellschottsvermögen

übergeleitet worden sei und zudem der Gesellschofter R. H. seine

Kommonditeinloge nicht wie vorgesehen geleistet hobe. Diese

Vowürfe trogen den mit dem Houptonirog geltend gemochten

Schodenersotzonspruch der H. KG gegen die Beklogten nicht.

3. Wie dorgestellt, wurden die Beklogten in die Verwirklichung des

Gesel lsch offskonzepts erst ei ng escho ltet, o ls d ie Gru ndentscheid u n g

dohin, doß die Einzelfirmo W. H. durch gesellschoftsrechtlichen Beitritt

des Bruders R. H. ouf neue Füße gestelltwerden sollte, bereits gefollen

wor und für die neue Konzeption bereits öffentliche Förderungsmittel

beontrogt woren. Die Beklogten sollten olso gerode nicht hinsichtlich

des Für und Wider des grundlegenden gesellschoftsrechtlichen

Konzepts beroten, hotten vielmehr dovon ouszugehen, dofJ hier eine

Weiterf ü h ru n g des U nterneh mens n u n m eh r i n gesel lschoftsrechtl icher

Form verwirklicht werden sollte. Es stond nicht mehr dos Ob, sondern

nur noch dos Wie der gesellschoftsrechtlichen Lösung zur Disposition.

ln diesem beschrönkten Rohmen ihrer Berotungsoufgobe hotten die

Beklogten vor ollem für eine steuerrechtlich möglichst gÜnstige Ge-

stoltung der gesellschoftsrechtlichen Beziehungen zu sorgen und

sodonn die Einzeldurchführung (Ausgestoltung des Gesellschofts-
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vertrogs, notwendige Verhondlungen mit den Finonzbehörden etc.) zu
bewerkstelligen. Die wirtschoftliche Grundentscheidung hingegen wor
vorgegeben; zu ihr woren die Beklogten gerode nicht hinzugezogen
worden. Dementsprechend wor es ouch nicht Aufgobe der Beklogten,
die Brüder H. hinsichtlich des wirtschoftlichen Sinns und der wirtschoft-
lichen Aussichten der Gesellschoftsneugründung zu beroten und hierfür
g o r Vero ntwortu n g zu ü berneh m en. Diese wi rtsch oftl iche Risi koentschei-
dung hotten vielmehr die Brüder H. ous eigener Verontwortung bereiis
getroffen gehobt. Vor dem Hintergrund dieser Gegebenheiten ist der
Umfong der die Beklogten ols Wirtschoffsprüfer und Steuerberoter iref-
fenden rechtlichen verpflichtungen gegenüber W. H. und der H.-KG zu
bestimmen (vgl. hierzu die uberlegungen in BGH, wMlgBT, s.661 ff.).

Die Beklogien hoben im Rohmen ihres beschrönkten Aufgobenkreises
dohingehend gewirkl doD - ersichtlich ous steuerlichen Gründen - stott
derzunöchstvorgesehenen GmbH eine GmbH & Co. KG errichtetwurde.
Es ist in keiner Weise ersichtlich, doß diese Anderung der Gesellschofts-
form wirtschoftlich fur die donn gegründete H.-KG nochteilig gewesen
sein könnte; die wirtschoftliche und finonzielle Ausgongsloge wor für die
Gesellschoft - gleich in welcher Rechtsform sie errichtet würde - in den
entscheidenden Punkten die gleiche. Es ist ouch nichi zu ersehen, doD die
Beklogten der Gesellschoft dodurch schuldhoff einen Schoden zugefügt
hoben könnten, doß sie nicht die Gesellschoftsform einer oHG empfoh-
len hoben.

Die Bekloglen,zv deren Aufgobenbereich somit nicht die Berotung über
d ie Entscheid u n g gehörte, ob ü berh o u pt eine Gesel lschoftsneug rü n d u n g
unter Einbeziehung des einzelkoufmönnischen Uniernehmens W. H.
erfolgen sollte, hotten ouch keinen Anloß, ihre Mitwirkung on der kon-
kreten steuerlichen und rechtlichen Verwirklichung der Gesellschofts-
gründung zu verweigern, um Schoden von der zu gründenden Gesell-
schoft (ollein um deren möglichen Schoden geht es im Rohmen des hier
zu beurteilenden Houptontroges) obzuwenden. zwor wor ihnen
bekonnt, doß dos einzelkoufmönnische Unternehmen W. H. in den
Johren zwischen l9B3 und l9B4 wirtschoftlich wenig erfolgreich wor, wos
[o ouch gerode Anloß zur Gesellschoftsgründung wor, die unter Verbrei-
terung der Bosis, insbesondere unter lnonspruchnohme öffentlicher
Förderungsmittel für den Existenzgründer R. H., dem Unternehmen neue
Zukunftsperspektiven eröffnen sollte. Angesichts der recht günstigen
Prognose, die in dem Berotungsberichi des Beroters B. K. vom R. vom
30.4.1983 gestellt worden wor und im Hinblick ouf die Beontrogung und
ouch totsöchliche Gewöhrung der öffentlichen Förderungsmittel durch
die L.-Bonk mußte sich den Beklogten ober nicht oufdröngen, doß die

in welchen Verontworlungsbereich der Abschluß der Mietvertröge mit
den Endmietern fiel und welcher der Beklogten die Ursoche für eine (teil-

weise) Verfrühung gesetzt hot. Selbst wenn beide Beklogte insoweit
umfossend verontwortlich wören, könnte dos Schodenersotzbegehren
der Klöger nicht erfolgreich sein.

Dos Londgericht hot mit Recht dorouf obgestellt, doß die Versogung der
steuerlichen Vorteile durch den Prüfbericht vom 24.4.i986 nicht wegen
einer Pflichtverletzung der Beklogten erfolgte, sondern wegen eines Miß-
brquchs von Gestoltungsmöglichkeiten gemöß 542 Ao. Dem Prüfbericht
ist zu entnehmen, doß eine Gesomtwürdigung der Umstönde dozu
gefuhrt hot, doß wirtschoftlich kein Mietuerhöltnis zwischen den Bou-
herren und dem Zwischenvermieter ongenommen wurde. Soweit die
Klöger im Berufungsrechiszug vortrogen, der ousschloggebende Grund
fur die Annohme des Mißbrouchs gemöß 942 Ao sei der zeitlich nicht
vorrongige AbschluD des Zwischenmiefuertroges gewesen, findet sich
hierfür keine Grundloge im genonnten Prüfbericht. Vielmehr hot die
Fi no nzverwo ltu n g den Sch I uß o u{ den Mißbro uch g emöß g 42 Ao, der zur
Versogung der Steuererstottung führte, ouf zohlreiche lndizien gestützt.
Unter diesen lndizien stellt die zeitliche Reihenfolge der Mietvertröge nur
eines - und zwor ein durchous untergeordnetes - dor.

Den Beklogten konn in diesem Zusommenhong ouch nichtvorgeworfen
werden, sie hötten dofur Sorge trogen müssen, doß sich keines dieser
lndizien, die die Anwendung des s42 Ao begründetent zt) Losten der
einzelnen Klöger ouswirken konnte. Eine solche Moglichkeit bestond für
die Beklogten noch Moßgobe des Beschlusses des Bundesfinonzhofes
vom 29.10.1987 nicht. Donoch muß der steuerpflichtige gewichtige
Gründe dortun, die die Einscholtung eines gewerblichen Zwischen-
vermieters überhoupt erst rechtfertigen. Der Bundesfinonzhof hot sich
hierbei mit einem gonzen Kotolog von Gründen ouseinondergesetzt, die
gerode nicht ols wirtchoftlich oder sonst beochtliche Gründe fur die
Einscholtung eines Zwischenvermieiers in Betrocht kommen. Doß die
Klöger - und in Wohrung deren lnteressen ouch die Beklogten - in der
Loge gewesen wören, solche gewichtigen Gründe für leden einzelnen
Klöger ols Steuerpflichtigen vorzubringen, wird nicht dorgeton.

Die Klöger können sich nicht dorouf berufen, doß - noch ihrer Behoup-
tung - bei Einholtung der zeitlichen Reihenfolge der Mietvertröge dos
zustöndige Finonzomt zur froglich en zeir (vor Erlo0 des moßgeblichen
Beschlusses des Bundesfinonzhofesl noch die Steuervorteile gewöhrl
hötte. selbst wenn eine entsprechende Entscheidung der Finonz-
verwoltung - unter den domoligen Gegebenheiten - ergongen wöre, so
ist für die nunmehr zu treffende Entscheidung über eine Schodenersotz-
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schoffenheit des Koufgegensiondes onkÜpfen und die Wertschötzung

des Obiekts beeinflussen, liegen hier - wie in dem vergleichboren Foll

des Erstewerbermodells - nicht vor.

4. Dervon den Klögern unterverschiedenen Gesichtspunkten erhobene

Vorwu rf pf I ichtwid riger Verho ltensweisen der Beklo gten f Ü h rt n icht zu m

Erfolg.

Die Klöger hoben ihr Klogebegehren weiterhin dorouf gestÜizt, vom

Beklogtän zu ll sei veronloßt worden, doß die MieVertröge mit den

EndmLtern obgeschlossen worden seien zu einem Zeiipunkt, zu dem

der Miefuertrog mit dem gewerblichen Zwischenvermieter noch nichi

geschlossen gewesen sei.

Dos Londgericht hotzutreffend ongenommen, doß es schon'on einem

su bstq ntiierten Vortro g bezÜg lich der Vertro gso bwickl u n g feh lt' Doten

hinsichtlich der Mietvertröge mit den Endmietern und dem Zwischen-

vermieter sind nur dem Prüfbericht vom 24.4.1986 zu entnehmen.

Donoch stehtfest, doß der Beklogte zu l) om 2.7.1984 einen Zwischen-

mietverlrog mit der F.-GmbH obgeschlossen hot. Die MieVertröge mit

den EndmLtern wurden in derZeitvom l. Z. bis lll.l9B4 obgeschlossen,
...:^ ^:^L ^L^^f^ll- ^,,^ .J^- D'i',{ho'i-h+ orniht F" .,rlrrrlen dcmnoch
Wlti SlLll \'LJglllLlllO UVJ vvlll I rvrvvrrvrrr vr

ouch noch in derZeit noch dem 2.7.1g}4MieVertröge obgeschlossen,

wobeivöllig offen isi, wie sich die zeitliche Reihenfolge gestoltei hot.

Nicht ouszuschließen ist, dofJ nur ein vertrogsobschlu0 om1.7.1984 -
miihin vor Abschluß des Zwischenmietvertroges - erfolgte, wöhrend

die Vielzohl der übrigen Vertröge möglicheweise zeitlich spöier onzu-

setzen ist. Jedenfolls ergibt sich ous den bekonnten Totsochen eine

Verfrühung nvr zueinem - nicht nöher ersichtlichen - Teil. Diese Unvoll-

stöndigkeit ist ouch ouf Hinweis in der mÜndlichen Verhondlung nicht

ousgeröumt worden.

Wer konkrei die Mieiverlröge mit den Endmietern obgeschlossen hot,

ist nicht ersichtlich. Die Klöger hoben insoweii - unsubsiontiiert - vor-

getrogen, dies sei ,,ouf Veronlossung" des Beklogten zu ll erfolgt. Die

Beklogte zu 2l hol hierouf - ebenfolls ohne nöhere Angoben - einen

Abschluß der Vertröge durch den Beklogten zu 1) vorgetrogen, wöh-

rend der Beklogte zu l) die Beklogte zu2l ols,,Hondelnde" dorgestellt

hot. N u n meh r wird i m Sch riftso Iz der Klö ger vom 20. 6.1989 beho u ptet,

die Endmietvertröge seien von der Beklogten zu 2l - ovl Anweisung

des Beklogten zu ll - obgeschlossen worden'

Unobhöngig von den oufgezeigten Bedenken gegen eine subston-

tiiede Do rleg u n g der Vertro gso bwickl u n g, bedo rf es kei ner Festleg u n g,

neue Gesellschoft von vornherein in einer solchen Weise choncenlos

sein würde, doß sie sich ieder Mitwirkung on deren GrÜndung zu ent-

holten und den Brüdern H. von ihrer bereits vor Einscholtung der

Beklogten getroffenen grundsötzlichen Unternehmensentscheidung

obzuroien gehobt hötten.

Bei dieser Sochloge hotten die Beklogten ouch keinen Anloß, durch

Monipuloiionen der Eröffnungsbilonz der H. KG deren Vermögens-

situotion zu verschleiern. Es sind keine hinreichenden Anholispunkte

dofür ersichtlich, doß die Beklogten bei der Aufstellung dieser Bilonz

bewußt unkorrektvorgegongen seien. Es mog dohinstehen, ob die Art

und Weise, wie die Eröffnungsbilonz verfoßt worden ist, in ollen

Punkien oblektiv optimolen Anforderungen on eine derortige Bilonz

nochkommt. Selbstwenn dies nicht der Foll sein sollte, resultiert hierous

unter den gegebenen Umsiönden kein Schodenersotzonspruch der

H. KG wegen Vertrogsverleizung. Denn es ist zu bedenken,

Zum einen könnte den Beklogten ongesichts dessen, doß ersichtlich in

beiden im Strofuerlohren gegen W. und R. H. vor dem Amtsgericht P.

erstotteten Gutochten, nömlich in demienigen des Rechtsonwolts D.

vom 24.7.1987 und im Gutochten des Steuerberoters D., die Bilonz-

onsötze der Beklogien und die Ausgestoltung der Bilonz iedenfolls ols

vertreibo r o n gesehen wu rden, kei n sch u id hoit ivorsöizl iclr ocjei' fo h i'-

lössig l pf I ichtwid riges Verho lten bei der Bilo nzieru n gso rbeit o n g elosiet

*urJ"n. Zum onderen ist in keiner Weise ersichilich, do0 der H. KG

durch die Art und Weise, wie die Eröffnungsbilonz erstellt wurde, ein

relevonier Schoden entsionden isi. Auf dos Geschöftsverholten und

den Geschöftserfolg der H. KG in dem Johr ihrerTötigkeit, nömlich von

oktober l9B4 bis sepiember 1985, hot die erst im sepiember l9B5 von

den Beklogten on die Beteiligten übermittelte Bilonz keinerlei Einflu{)

ousgeübt. Zur Kreditkündigung seitens der Bonk im Oktober l9B5 ist es

ondlrerseits iedenfolls nicht dodurch gekommen, do0 die Eröffnungs-

bilonz, wie die Klögerin behouptet,,,geschönt" gewesen sei'

4. Auch die Art der Ausgestoltung des Gesellschoftsvertrqges der H. KG

konn den Beklogten nicht ols schuldhofte Pflichtwidrigkeit ongelostet

werden. Doß von der rechtlichen Uberleitung des BetriebsgrundstÜcks

in dos Gesellschoftsvermögen obgesehen wurde, hotte ongesichts

der hohen, den Verkehrswed des GrundstÜcks Übersteigenden ding-

lichen Belostung keinerlei nochteiligen wirtschoftlichen Erfolg. Auch

der Verzicht ouf eine Regelung, durch welche die Ubernohme der

Schulden des eingebrochien einzelkoufmönnischen Unternehmens

des W. H. durch die H. KG ousgeschlossen worden wöre, ist bei der

hier gegebenen Sochloge den Beklogten nicht vorwerfbor'
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Es mog dohinstehen, ob und in welchem Umfong die H. KG im Hinblick
ouf eine rechisgeschoftliche schuldübernohme oder ouf der Grundloge
der $$ 25 oder 28 HGB fur die Altschulden rechtlich einzustehen hät,
welche W. H. ols Einzelkoufmonn eingegongen ist. Auch wenn eine
solche Hoffung der H. KG in vollem Umfong zu beiohen sein sollte, woren
d ie Beklo gten h ier n icht geh o lten, i m Gesel lschoftsvertro g o u{ einen recht-
lich wirksomen HoftungsousschluD (etwo ouf dem Wege des $ 25 Abs. 2
HGB oder des $28 Abs. 2 HGB) hinzuwirken. Dobei ist folgendes zu
bedenken'

zwor konn einen Rechtsonwolt gegenüber einer neu gegründeten
Gesellschoft in der Tot donn eine Hoftung treffen, wenn er über die
Einstondspflicht fur Altschulden bei Firmenforführung unzureichend
beroten und insbesondere keinen Hoftungsousschluß ouf der Grundloge
des $ 25 Abs. 2 HGB herbeigeführt hor tvgl. im einzelnen BGH, zlp jgls,
1495 t+.1. Es mog dohinstehen, ob die hierbei für einen Rechrsonwolt quf-
gestellten Grundsötze in vollem Umfong ouch ouf die Berotung durch
einen Wirtschqftsprüfer und einen Steuerberoter übertrogen werden
können; selbst wenn mon ouch bei letzteren, soweit sie die Ftrmulierung
eines Gesellschoftsvertroges übernehmen, eine ebenso umfonglichä
Berotungspflicht beioht, folgt hierous für den konkreten Foll keine pilicht-

verletzung der Beklogten, do die totsöchlichen Gegebenheiten in erheb-
lichem Umfong von denienigen obweichen, welche derzitierten Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs zugrunde logen. ln ienem Foll hotte der
ln ho ber der einzel ko ufmö n nisch betriebenen Altfirmo die eidesstottliche
Versicherung obgegeben; sein Unternehmen wor domit ouch noch
oußen hin wirtschoftlich endgültig gescheitert. Er selbst beteiligte sich
nicht on einer neuen Gesellschoft, brochte olso sein Unternehmen nicht
ein. Vielmehr errichteten seine Söhne eine GmbH, in welche sie ollerdings
Loger, Werkstott- und Büroeinrichtungen sowie den Fuhrpork derAltfirmt
übernohmen, ouch troten sie in bestehendeVertrögeein. Do sich ouch ous
der Firmo der GmbH eine Kontinuitöt zur Firmo des Altunternehmens
ergob, resultierte hierous eine Hoffung der GmbH noch s 25 Abs. I HGB
fur Alverbind lich keiten. Eine derortige Firmen überno h me und den Eintritt
in die Altschulden hotten die Gesellschofter der GmbH ober erklörfer-
moßen gerode nicht gewollf sie woren von der gesetzlichen Rechtsfolge
vielmehr überroschi worden. Doß er diese Uberroschungsfolge niJt
vermieden hotfe oder iedenfolls ouf die Gefohr ihres Einiritts oufmerksom
gemocht hotfe, wurde dem dort beklogten Rechtsonw olt zvr Lost gelegt.

lm vorliegenden Rechtsstreitistdie Loge onders: W. und R. H. betrochteten
dos fortzuführende Uniernehmen keineswegs ols gescheitert. lnsbeson-
dere zeigte sich die finonzielle Problemotik ouch nicht noch ou0en. Viel-

Aus den Gründen:

2. Eine vertrogliche Gorontiehoftung beider Beklogten im Sinne eines
Einstehens für einen bestimmten (steuerlichenl Erfolg des Bouherren-
m odel ls scheidet erken n bo r o us. I n der Wirfschoftl ich keitsberech n u n g
des Prospekts sind die möglichen steuervorteile nur ols erzielbor dor-
gestelltworden. Ausdrucklich ist dort hervorgehoben worden, doß die
individuellen Steuermerkmole des Erwerbers moflgeblich fur die
vorteilhoffe Gesicltung der Kopitolonloge und {ür die Erzielung von
steuervorteilen sind. Eine Zusoge dohingehend, dofl der Erwerber in

fedem Foll bestimmte steuervorteile erlongen werde, ist dem prospekt
nicht zu entnehmen. Vielmehr findet sich om Ende des prospekts der
Hinweis dorouf, doß die Anerkennung der steuerlichen Auswirkungen
d urch die Fino nzverwo ltu ng erfolgt und eine Gewö hrfür den Eintritt der
ongestrebten Steuerfolgen nicht übernommen wird.

wie in der mündlichen Verhondlung vom22.6.l9B9 obgeklörtworden
ist, ergeben sich ous der Vertrogsgestoltung zwischen den porteien -
insbesondere ous dem Angebot des Beklogien zu l) vom 22.12.1982
ouf AbschluD eines Geschöftsbesorgungsvertroges - keine über die
Prospektongoben hinousgehenden versprechen hinsichtlich des
Eintritts steuedicher Vorteile.

3. Aus dem Vorstehenden ergibt sich schon, doß eine Hoftung der Be-
klogten für zugesicherte Eigenschoften der Eigenrrmrwohirngen -
worouf die Klöger in der Klogeschrift ihr Schodenersotzbeglhr"n
mo0geblich gestützt hoben - mongels Zusicherung von sieuer-
vorteilen o usscheidet.

lm übrigen scheitert eine solche Hoffung ouch doron, doß die steuer-
lichen Vorteile keine Eigenschoften der Eigentumswohnungen sind.
Der Bundesgerichtshof hot die Zusicherung von Eigenschtften {ür
Erklörungen ongenommen, die im Rohmen von Giundstückskouf-
verlrögen über die Ertrogsfohigkeit des Grundstücks gemochtwurden
(BGH NJW 1980,1456; BGH NJW l98l,45). Weirerhin hot er die in
einem notoriellen Grundstückskoufuertrog eniholtene Erklörung, es
bestehe eine Abschreibungsmöglichkeir jemöß $zb EsrG, ols Zu-
sicherung einer Eigenschoft des Grundstücks ongesehen (BGH NJW
1981, 8641. Do gegen h ot der Bu n desg erichtshof erko n nt, doß prospekr
ongoben im Rohmen eines sogenonnten Ersterwerbermodells über
erzielbore Steuervorteile keine zugesicherten Eigenschoften begrün-
den (BGH wM l9BB, 4B). werrbildende Foktoien, die on die ge-

9
24



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl l/90 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl l/90

geöu0erf hot, ohne dorous KonsequenzenlÜr die beobsichtigte Unter-

nehmensbeteiligung gezogen zu hoben. lm Übrigen hot der Klöger in der

mündlichen Verhondlung vor dem Senot ouch ousdrÜcklich eingeröumt,

doß seine Gesellschoftsbeteiligung iedenfolls der Höhe noch nicht

in einem Zusommenhong mit dem vom Beklogien zu ll ermifielten

Geschöftswert gestonden hobe. Ferner streitet gegen die vom Klöger

herongezogene Kousolitötsvermutung, doß der Klöger - wie er ebenfolls

vor dem Senot erklort hoi - die Geschöftswertermittlung ols solche im

Verloufe der Beteiligungsverhondlungen gor nicht vom Bekloglen zu 2l

o usd rücklich erbeten, diese viel meh r oh ne nö here Erlö uterungen ledig lich

von der Gegenseite erholten hotte. BerÜcksichtigt mon schließlich noch,

doß dem Klöger- ebenfolls eigenen Angoben zufolge in der mÜndlichen

Verhondlung vor dem Senoi - durchous bewußt wor, doß die Gost-

stöttengesellschoft finonzielle Probleme hotte, er ober dennoch gloubte,

doß diäse durch ein besseres koufmönnisches Monogement zu besei-

tigen seien, donn ergibt sich für den Senot insgesomt die Uberzeugung,

doß sich der Klöger letztlich unobhöngig von dem vom Beklogten ermit-

telten Geschöftswed on der Goststöttengesellschoft beteiligt hot, und

zr,ror im wesentlich gestÜtzt ouf seine eigenen persönlichen Erfohrungen,

die er ols iohrlonger Stommgost in der Goststötte gesommelt hotte.

Gencu cuf diese E#chrungen sov;ie cuf den guten Ruf der Goststötte in 7'

hot der Klöger vor dem Senot ousdrÜcklich hingewiesen.

mehrwollien beide Brüder dos Unternehmen ols solches fortfÜhren

und in vollem Umfong in die neue Gesellschoft einbringen; durch

die Gesellschoftsgründung sollte dos olte Unternehmen ouf eine

breitere finonzielle Bosis gestellt werden. Dementsprechend trot

ouch keineswegs der Wille der Brüder hervol eine Hoffung der

Gesellschqft für die Alwerbindlichkeiten ouszuschließen. Vielmehr

sol lte ersichtlich d ie Konti n uitöt des U nterneh mens gewo h rt werden.

Wenn die Beklogten unter diesen Umstönden nicht ouf einen Hof-

tungsousschlu0 gemöß $25 Abs. 2 HGB oder $28 Abs. 2 NGB

drö-ngten, der donn durch den Hondelsregistereintrog ouch rioch

ou$en hin hAtte dokumentiert werden mÜssen, so konn ihnen dies

nicht ols PflichVerletzung gegenÜber der H. KG zur Lost gelegt

werden, zumol die Beklogien in erster Linie Vertrogsportner von

W. H. selbstworen und ouch dessen lnteressen zu wohren hotten.

Schließlich konn den Beklogten ouch nicht vorgeworfen werden,

doß R. H. seine Kommonditeinloge - entgegen der Regelung im

Gesellschoftsvertrog - durch Anrechnung desvon ihm bereits{rÜher

dem einzelkoufmönnischen Unternehmen W. H. gewöhrten Dor-

lehens erbrochte. Auf die Erfüllung der gesellschoftsrechtlichen

Verpflichtungen durch die Brüder H. hoiten die Beklogten letztlich

keinen besrimmencjen Einfiuß. Doä die äichteinholiurrg cles Gesel!-

schoftsvertroges in diesem Punkte ouf ihrer lniiiotive beruhte, dofur

fehlen ousreichende An holtspu nkie.

5. Noch olledem fehlt es on einer schuldhoft pflichtwidrigen Verlet-

zung des Berotungsvertroges durch die Beklogten, ouswelchersich

ein Schodenersotzonspruch der H. KG gegen diese herleiten ließe,

der Gegenstond der seitens der Klögerin durchgefÜhrten Zwongs-

vollstreckung sein könnte. Der Houptontrog erweisi sich demnoch

ols unbegründet.
Hoftung des Treuhönders
- Enigo n gen e Steuervortei le, Meh rwertsteueropiio n

- Prospektholtung

- Vertrouensschoden
(oLG Düssel dort ut.v.27.7.1989 - 12 U 226/ B8l

Leitsötze (d.Verf.)'

1. Prospektongoben über ezielbore Steuervorteile begrÜnden keine

zugesicherten Eigenschoften.

2. Bei der Erstellung des Prospektes für ein Erstewerbermodell im Johre

lg}2war der Ansotz einer Mehrwertsieueroption nicht fehlerhoft.

ll. Die Kloge hot ouch mit dem Hilfsontrog keinen Erfolg. Der Klögerin

steht oui eigenem Recht weder ein vertroglicher noch ein deliktischer

Schodenersotzo nsPruch zu.

l. Die Klögerin ols GlAubigerin der H. KG ist nicht im Sinne eines

Vertroges mit Schutzwirkung fÜr Dritte in den Schutzbereich des

zwischen den Beklogten und W. H. geschlossenen Beroiungs-

vertrogs mit einbezogen worden mit der Rechtsfolge, doß ihr ein

eigener Schodenersotzonspruch gegen Ü ber den Beklogten wegen

Vertro gsverleizu n g zustehen kön nte.
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Dos Londgerichthotsich insoweitzu Rechtouf die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (Urr. v. 18.2.1987, AZlyo 2R232/BS, Gl j9BB,16:
VersR 19BB,l7B: EWiR $64 GmbHG 2/87 lWelt Mülled: GmbH
Rdsch. 1987,463],berufen, wonqch dem vertrog zwischen dem steuer-
beroter und seinem Mondonten keine Schutzwirkung zugunsten der
Glöubiger des Mondonten zukommt, weil der Steuerberoter keine
neutrole Stellung zwischen seinem Auftroggeber und dessen Glöubi-
gern einnimmt, sondern er ouf der Seite seines Auftroggebers steht und
oufgrund des mit diesem geschlossenen Vertrogs dessen lnteressen im
Rohmen des gesetzlich Zulössigen wohrzunehmen hot und es nicht im
sinne des Auftroggebers liegt, ihn ollgemein ouch den gegenlöufigen
lnteressen der Glöubiger seines Auftroggebers zu verpflichten. Diäse
Grundsötze gelten nicht nur donn, wenn der Steuerberoter mit der
Erstellung der Bilonzen seines Mondonten beouftrogtwor (wos im vom
Bundesgerichtshof entschiedenen Sochverholt der Foll wor), sondern
ollgemein ouch donn, wenn der Berotungsverfrog einen onderen, über
die reine Bilonzerstellung hinousgehenden umfong hqt und - wie im
vorliegend zu beurteilenden Rechtsstreit - die Miwirkung des Beklog-
ten bei einer Gesellschoftsgründung zum Inholt hot. Auch donn hot där
steuerberoter (Enisprechendes gilt für den eingescholteten Wirt-
schoftsprüfer, soweit er hinsichtlich der Gestoltung des gesellschofts-
rechtl ichen Zuso m m ensch I usses wirtschoftsberotende Tötig keit ü ber-
nommen hot, wie es der Beklogte 1 gegenüber W. H. geton hot), die
lnieressen seines Auftroggebers zu wohren, nicht ober dieienigen
dessen Glöubigers. Dem steht nicht entgegen, doß gesetzliche Rege-
lungen, die im Rohmen einerGesellschoftsgründung zu beochten sind,
etwo ouch hinsichtlich der Eröffnungsbilonz, ouch zum Schutze der
Allgemeinheit vor unseriösen gesellschoftsrechtlichen Gestoltungen
beitrogen sollen.

2. Wie dos Londgerichtzutreffend dorgelegt hot, steht der Klögerin ouch
kein delihischer schqdenersotzonspruch gegen die Beklogten zu.

Für eine ouf $826 BGB gegründete schodenersotzpflicht der
Beklogten fehlt es on ousreichenden Anholtspunkten für eine sitten-
widrige vorsötzliche schodenzufügung durch die Beklogten. Wie
bereits dorgelegt, hoben sich die Beklogten innerholb des beschrönk-
ten Umfongs ihres Auffrogs zur Mitwirkung bei der Gesellschofts-
g ründ u ng keiner PflichMidrig keit sch u ldig gemocht.

lm ongefochtenen Urteil ist ouch zutreffend ousgefuh4 doß es on den
Voroussetzungen einer Hoftung der Beklogten ous 5 823 Abs. 2 BGB
i.v. mir $1300 Abs. i HGB und mir $283 Abs. 1 Nr. Z SIGB fehlt. Die in

Als Schutzpflichtuerletzung istdem Beklogten zu l) iedoch vorzuwerfen,
doß er den Klöger hinsichtlich der von diesem zu treffenden Beteili-
gungsentscheidung nicht vor folschen Schlußfolgerungen ous der
Geschöftswertermittlung vom 6.5.]985 gewornt hot. Denn wie der
Beklogte in seiner Klogeerwiderung selbst eingeröumt hot, wor die
Geschöftswertermittlung ols Entscheidungsgrundloge für eine Boni-
tötsbeurfeilung des Gostsiöttenbetriebes und domit für die wirtschoft-
liche Zweckmoßigkeit der vom Klöger ongestrebten unternehmens-
beteiligung generell nicht geeignet. Doß dies dem Klöger hinreichend
klor gewesen wöre, behouptet ouch der Beklogte zu il nicht. Er wor
desholb zu einem entsprechenden Hinweis verpflichtet, den er iedoch
- unstreitig - nicht gegeben hot.

lll. Weitere Voroussetzung für den Schodenersotzonspruch des Klögers
ist, doß gerode die vorstehend unter 11.2. festgestellte schutzpflthr-
verletzung odöquot kousol zur Unternehmensbeteiligung des (lögers
und domit im weiteren verlouf zu den hier im prozeß geltendle-
mochten schöden geführt hot. Dies hot der Klöger *o, gon ollge-
mein behouptet, ober trotz des mehrfochen Bestreitens durch den
Beklogten zu l) nicht unter Beweis gestellt. Vielmehr meint er, doß fur ihn
insoweit d ie verm utu n g des o uf klö ru n gsrichtigen verho ltens spreche.

Dem konn [edoch nicht gefolgt werden. Denn eine verlößliche ver-
mutung dofur; wie sich der Kousolverlouf entwickelt hötte, wenn der
Beklogte zu l) die ihm - ollein - onzulostende Schutzpflichtverletzung
nicht begongen hötte, er olso ouf die fehlende Aussogekroft dei
Geschöftsweffeststellung für die vom Klöger beobsichtigte unter-
nehmensbeteiligung hingewiesen hötfe, besteht nicht, und rworschon
desholb nichi, weil der Klöger zu dem hypothetischen Kousolverlouf
im Detoil nichis vorgetrogen hot. So fehlen Einzelheiten dozu, woron
der Klöger - wenn die Geschöftswertermiitlung des Beklogten zu l)
ols Entscheidungsgrundloge ousschied - seine Entscheidung uber die
Beteiligung on der Goststötte sonst orientiert hötte, welclie onder-
weitigen konkreten Moßnohmen er zur Uberprüfung der Bonitöt der
Goststötten gesel lsch oft erg riffen u n d welche Ergebn isse d ies kon kret
gezeigt hotte. Gerode letzteres ist offen, weil - wie oben bereits
erörtert - nochvollziehbore Einzelongoben über die totsöchliche wirt-
schoftliche Situotion der Goststöttengesellschoft per Moi/Juni l9B5
weder in erster noch in zweiter lnstonz vorgetrogen worden sind.

Weiterhin spricht gegen die vom Klöger in Anspruch genommene
Kousolitötsvermutung ouch, doß er - unstreitig - durchous Zweifel on
der Richtigkeit des vom Beklogten zu i) ermittelten Geschöftswertes
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ll. Entgegen der Auffossung des Beklogten zu ll ist diesem eine entspre-

chende Schutzpflichtverletzung o nzu losten.

Allerdings lo0t sich nichtfeststellen, doß der Beklogte zu ll om 5' 6.,1985

eine in sich selbsi vom Zohlenwerk her unrichtige Geschöftswert-

ermittlung erstellt hotte. Soweiter in dem SchriftstÜckvom 5.6.1985 den

durchschnittlichen Gewinn der Johre l9B0 bis l9B4 errechnet hot,

geschoh dies - rechnerisch richtig - ouf der Grundloge der ihm vor-

liegenden Bilonzzohlen; doß er hier in fehlerhofterWeise Zohlen Über-

nommen hötte, behoupiet ouch der Klöger nicht.

Ob und inwieweit der Geschö{tswert im Endergebnis richtig gewesen

ist, vermog der Senot weder ollein noch unter Hinzuziehung eines

Sochverstöndigen zu prüfen, weil der insoweii dorlegungspflichtige

Klöger keinerlei konkrete betriebswirtschoftlich oussogekröftige

Zohlen über die Situotion der Goststöttengesellschoft im Moi/Juni

1985 mitgeteilt hof insbesondere hot er keine Gewinn- und Verlust-

rechnung oder eine Bilonz vorgelegt, die - vielleicht - Aufschluß Über

die wohre wirtschoftliche Loge des Betriebes und dos mii der Unter-

nehmensbeteiligung bereits ous domoliger Sicht verbundene Risiko

geben könnten.

Vielmehr beschrönken sich die Dor"!egungen des Klögers im wesent-

lichen dorouf, doß die vom Beklogten vorgenommene Geschöftswerf-

ermittlu n g in methodischer Hinsicht nichi den betriebswirtschoftlichen

Anforderungen entspreche und sie domit fehlerhoft seien. Doron ist

sicher richtig, doß sich der Beklogle zv l) bei seiner Berechnung

lediglich einer Foustformel bedient hot, die regelmößig nurwenig ous-

so gekröftig e An nö heru n gswerte erg i bi. I ndessen beg rÜ ndet dos o I lei n

noch keinen Schutzpflichtuerstoß zu Losten des Klögers. Denn doß der

Geschöftswerl hier nur in sehr pouscholerWeise ermitteltworden wor,

ergob sich - und zwor ollemol für den koufmönnisch vorgebildeten

und ouch koufmönnisch tötigen Klöger; der bezeichnenderweise den

vom Beklogten zu ll errechneten Geschöftswert ouch totsöchlich in

Zweifel gezogen hot - bereits ous der im Schreiben vom 5.6.1985 ent-

holtenen Berechnung selbst. Nur für diese foustformelmößig vorge-

nommene Rechnung übernohm der Beklogte zu l) die Verontwortung.

Doß diese Foustformel-Berechnung den wohren Geschöftswert des

Goststöttenbetriebes wesenilich verfehlt hötte, loßt sich - wie bereits

dorgelegt - infolge der unzureichenden totsöchlichen Dorlegungen

des Klögers nicht feststellen. Allein die Totsoche, doß und wie der

Beklogte zu l) mit seinem Schreiben vom 5.6.1985 den Geschöftswerl

des Goststöttenbetriebes ermittelt hot, stellt olso im Hinblick ouf den

Klöger ols solches noch keine Schutzpflichtuerletzung dor'

$l3Oo HGB geregelten Pflichten treffen ohnehin nicht die steuerlichen

Beroter einer Gesellschoft, sondern deren Orgone.

Es wurde bereits dorgelegt, dofl die Beklogten oufgrund der Situotion, in

der sie in die Gesel lschoftsg rü ndu ng eingescho ltet wu rden, keinen An loß

hotten, von einer Mitwirkung im Hinblick ouf eine erkennbore wirtschoft-

liche Choncenlosigkeit der neuen Gesellschoft obzusehen. Auch wenn

dos eingebrochte einzelkoufmönnische Unternehmen W. H. wirtschoft-

lich wenig erfolgreich wor und hierous eine Belostung der Gesellschoft

resuliierte, muDte den Beklogten im Hinblick ouf die beonirogte und

gewöhrte öffentliche Förderung und die ihr zugrundeliegenden Beurtei-

lungen durch dos R. e.V. die Loge iedenfolls keineswegs so oussichislos

erscheinen, doß sie, die selbst nicht wirtschoftsberotend zur grundsötz-

lichen Entscheidung der Brüder H., dos Uniernehmen ouf gesellschofts-

rechtlicher Bosis fortzuführen, hinzugezogen worden Woren, nunmehr

hötten versuchen müssen, die Gesellschofter von dieser von ihnen ouf-

grund eigener Entscheidung in Angriff genomrnenen Konzeption obzu-

bringen.

Auch die Art und Weise der Mitwirkung der Beklogten on der Gesell-

schoftsg ründ u ng, die Ausgesto ltung des Gesel lschoftsvertro ges u nd die

Erstellung der Eröffnungsbilonz rechtfertiqen nicht die Annohme einer

deliktischen Schodenersotzpflicht der Beklogien. Eine strqfrechtlich rele-

vonte, schuldhofte PflichVerletzung in der Mitwirkung bei der Bilonz-

erstellung im Sinne des $ 283 Abs. l Zif{,.7 SIGB ist nicht zu ersehen. Dies

gilt, wie ebenfolls bereiis dorgelegt, ouch donn, wenn die Eröffnungs-

bilonz nicht ollen Anforderungen on eine optimole Ubersichtlichkeit

entsprochen hoben sollie, do sie, wie den im Strofuerfohren vorgelegten

Gutochien zu entnehmen ist, iedenfolls in vertretborerWeise ousgestoltet

wu rde. I m ü brigen ist in keinerWeise ersichilich, doß und in welcherWeise

die Gestoltung der Eröffnungsbilonz, die erst im September l9B5 fer-

tiggesiellt und herousgegeben wurde, den von der Klögerin behoupteien

Schoden verursocht hoben konn.
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Hoftung des Treuhönders
- N ichto nerken n u n g des Zwischen m iefuerhö ltn isses
(LG Stutrgort Ut.v.28.2.1989 -17 O 602/88I

Noch den Umstönden des konkreten Folles, die fur den Hoftungsumfong
eines Verlroges mit Schutzwirkung zugunsten Dritter moßgebend sind (vg l.

BGH o.o.O.l, hier insbesondere wegen der vom Beklogten zu l) in der
Geschöftswerlerm ittlu ng vom 5. 6. l9B5 verwendeten Sch lußformel (,,Fü r

die Richtigkeit..."l, hot er zunöchst fur die Richtigkeit seiner Geschöfts-
werlermittlung einzustehen. Nochdem ihm spötestens onlö0lich der
gemeinsomen Besprechung vom 26.6.1985 klor geworden wor, doß der
Klöger eine stille Gesellschoftsbeteiligung onstrebte, hotte der Beklogte
zu l) im lnteresse des Klögers ferner dcrouf zu ochten, doß der Klöger für
seine Beteiligungsenischeidung ous der vorliegenden Geschöftswerl-
ermittlung vom 5.6.i985 keine folschen Schlußfolgerungen zoe; insbe-
sondere hotte der Beklogte olso ouf eine etwoige Ungeeignetheit der
Geschöftswerfermittlung fur die vom Klöger zu treffende Beieiligungs-
entscheidung hinzuweisen.

Nicht hingegen wor es Aufgobe des Beklogten zu l), den Klöger
umfossend über die Bonitöt des Goststöttenbetriebes und die Risiken der
beobsichtigten Unternehmensbeteiligung zu beroten. Dozu hötte es eines
konkreten Berotungsvertroges zwischen dem Klöger und dem Beklogten
zu ll bedurFt. Einen dorouf gerichteten unmittelboren Vertrogsschlu{)
zwischen den Porleien behouptet ouch der Klöger nicht. Allenfolls lauft
sein Vorbringen dorou{ hinous, doß der vom Beklogten zu 2) dem Be-
klogten zu l) im Moi 1985 edeilte Berotungsouftrog speziell die Dritt-
begünstigung des Klögers bezweckt hobe. Um insoweit ober den
Abschluß eines Verlroges zugunsten Dritler, hier olso des Klögers, prüfen
und gegebenenfolls Berotungspflichten gerode gegenüber der Klöger
feststellen zu können, hötte es detoillierter totsöchlicher Angoben des
Klögers dozu bedurlt, ous welchen Einzelumstönden der Beklogte zu 1),

ouf dessen Verstöndnishorizont es insoweit ollein onkommt, den - on sich
ungewöhnlichen - Schluß ziehen mußte, er solle noch dem Willen des
Beklogten zu 2l Berolungsleistungen nicht im lnteresse seines bisherigen
Mondonten, olso des Beklogten zu 2), sondern im möglicherweise vollig
gegenlöufigen lnteresse des Klögers erbringen. Dofür fehlt ledoch leder
konkrete Sochvortrog, so dofl zugunsten des Klögers - wie eingongs
dorgelegt - lediglich die Grundsötze des Vertroges mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter und insoweit die oben nöher entwickelten Schutz-
pflichten zvmzuge kommen können. Der Beklogtezu l) hotolso nurfürdie
Richtig keit sei ner Gesch öftswerterm ittl u n g sowie d of u r ei nzustehen, do0
d iese Geschöftswerterm ittl u n g n u r insoweit Entsch eid u n gsg ru nd lo ge f ü r
die vom Klöger beobsichtigte Unternehmensbeteiligung wurde, ols sie
dozu inholtlich und methodisch geeignei wor.

Leitsötze (d.Verf.),

DerTreuhönder ist nichiverpf lichtet, sich um die Gestoltung des Zwischen-
und des Endmiefuerhöltnisses zu kümmern, wenn er die verpflichiung zur
Mietuertrogsvermittlung berechtigterweise durch Abschluß eines Mief-
vermiülungsvertroges ouf einen Dritfen übertrogen hot.

,Aus den Gründen:

Ausweislich des Berichtes ü ber die Außen prüfu n g des Fino nzo mtes K. vom
22.12.1986 und seiner Einspruchsenischeidung vom 4.l.l9BB , beruht die
Annohme eines Gestoltungsmißbrouches noch $42 Ao mit der Folge der
Nichtonerkennung des Zwischenmiefuerhöltnisses und des Vorsteuer-
obzuges dorouf, doß ein wirtschoftlicherGrund fürdie Einscholtung eines
Zwischenmieters sowohl bei den Klögern ols Wohnungseigentümern ols
ouch beim Zwischenmieter nicht festgestellt hobe werden können. Die
gegenüber der Beklogten erhobenen Vorwürfe über ihr Fehlverholten bei
Gestoltung des Zwischenmietuerhöltnisses betreffen lediglich den letzt-
genonnten Sochverholt und können somit fur die den Klögern negotive
Entscheidung der Finonzverwoltung nicht ousschloggebend geworden
sein, weil ouch mit einer onderen Gestoltung des ZwischenmietverhölF
nisses dos zweite Bedenken nicht ousgeröumt ist, doß es für den Eigen-
tümer einer einzelnen Wohnung keinen wirtschoftlich vernünftigen Grund
geben konn, einen gewerblichen Zwischenmieter einzuscholten, ouf)er
dem, den Vorsteuerobzug zv erlongen, ein steuerrechtlich zu mißbilli-
genden Gestoltungsmißbrouch. Doß sie on einem solchen nicht mitge-
wirkt hot, mochen die Kloger der Beklogten letztlich zum vorwurf.

Abgesehen dovon wor die Beklogte ouch nicht verpflichtet, sich um die
Gestoltung des Zwischen- und Endmietverhöltnisses zu kümmern, do sie
die Verp{lichtung zur Mietvertrogsvermittlung oufgrund des ihr mit dem
Treu ho ndvertrog erteilten Auftroges berechtigterweise durch Abschluß
des Mietvermittlungsvertroges om 27.12.1983 ouf die Fo. V. übertrogen
hotte. Doß diese Firmo, die bereits von der lnitiotorin des BouherÄn-
modells, der Fo. B. Bou, in dieAbwicklung des Bouvorhobens einbezogen
worden wor und von der desholb ongenommen werden konnte, do0 ihr
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betriebes festzustellen. Der Beklogte zu ll stellte in einem Schreiben fest,

doß er unter Vewendung der ihm vorliegenden Bilonzen den durch-

schnittlichen Gewinn des Betriebes in den Johren l9B0 bis l9B4 mit

DM 60.858,- festgestellt hobe. Er schloß dorous - ohne nöhere Dorle-

gungen - ouf einen Unternehmenswedvon DM 608.580,- und ermittelte

den Geschöftswert wie folgt'

Wert des Unternehmens

'/'Substonz.^/el

'/'Abschlog v.50%

DM 304.290,-

Dos Schreiben schließt mit den Worfen: FÜr die Richtigkeii gezeichnet

...... Steuerberoter.

Der Klöger hot in der Folgezeit eine Gesellschoftseinloge in Höhe von

DM BO.OOO,-, ein uneinbringliches Bordorlehen in Höhevon DM 17.096,17

und einen Schuldbeitriti für die Lieferonienverbindlichkeiten in Höhe von

DM 13.0132,95 erklört. Dorüber hinous hotereine BonkbÜrgschoft in Höhe

von 30.000,- DM übernommen.

Aus den Gründen:

Auch wenn mon mit dem Klöger dovon ousgeht, doß er in den Schutz-

bereich des zwischen dem Beklogten zu 2l vnd dem Beklogten zu 1)

geschlossenen Berotungsvertroges einbezogen wor und der Beklogte zu

l) ouch und gerode in Ansehung des Klögers vertrogliche Schuizpflichten

verleizt hoi, so ist der Klöger gleichwohl den Nochweis schuldig geblie-

ben, do0 er ohne dos pflichWidrige Verholien des Beklogten zu ll von

ei n er Beteil ig u n g o n der Gosistötten g esel lschoft o bgesehen u n d desho I b

die hier im Prozeß geltend gemochten Schöden nicht erlitten hötte.

l. Der Senot unierstellt zugunsten des Klögers, doß die im Moi l9B5 vom

Beklogten zu 2l vorgenommene Beouftrogung des Beklogten zu 1)

ouch im lnteresse des Klögers erfolgt ist und dem Beklogten zu ll des-

holb - iedenfolls ober wegen seiner unstreitigen Teilnohme on dem

Verhondlungsgespröch vom 26.6.\985 und den dobei erfolgten

Erörterungen über die Geschöftswertermittlung vom 5.6.1985 - ent-

sprechend den vom Bundesgerichtshof Überzeugend entwickelten

Grundsötzen {BGH Gl 1989, 95 : WM 89,375,326 m.w.N.; siehe

ouch Long, wM BB,l00l) vertrogliche schutzpflichten gegenÜber dem

Klöger oblogen.

DM 608.580,_

DM O,_

DM 304.290,-

die mii dem Bouvorhoben verfolgten steuedichen Ziele bekonnt sind, bei

der Gestoltung des Zwischenmietverhöltnisses den ouch einem Loien

einleuchtenden, eigentlich selbstuerstöndlichen Umstond, doß ein

gewerblicher Zwischenmieter on der Zwischenvermietung etwos ver-

dienen können muß (domit steuerrechtlich Anerkennung der Zwischen-

vermietung erlongt wird), ou0er ocht lossen wÜrde, konn nicht ols fÜr die

Beklogte vorhersehbor ongesehen werden. Als der Beklogten dies durch

die Mitteilung der Fo. V. vom 4.4.1985 bekonnt geworden ist, wor der

Endmietuertrog mit einer Monotsmiete von DM 538,00 bereits obge-

schlossen und entsprechende Zohlung oufgrund des Zwischenmiet-

vertroges on die Klöger geleistet worden, so doß olle weiteren der

Beklogten obzuverlongenden Moßnohmen nur noch dozu hötten dienen

können, diesen Sochverholt gegenüber der Finonrvewoltung zu ver-

schleiern, wos nicht Aufgobe eines steuerlichen Beroters sein konn.

ln 4. Aufloge erscheint von Luiz ,,Die richtige Altersversorgung des

G m b H-Geschöftsf ü h rers" ( 
I nfo rm oiion-Verl o g, Freibu rg, 1989, 7 4 Seiten,

DM 25,_).

Lutz stellt zunöchst in einem ollgemeinen Teil die Moglichkeiten der

geseizlichen und der privoten Lebensversicherung dor' Donoch erörlerter

Ji. Gestoltungsformen einer betrieblichen Altersversorgung durch

Pensio nszuso g e, U ntersiützu n gskosse, Pensio nskosse u n d Di rektversiche-

rung. Die sieuerrechtlichen Besonderheiien bei der Gestoltung einer

ong"r"rr"n"n Altersversorgung des GesellschoftergeschöftfÜhrers

einer GmbH werden berücksichtigt'

Ein besonderes Kopitel ist dem GesellschoftergeschöftsfÜhrer der

GmbH & Co. KG gewidmet. FÜr die Gestoltungsberotung bedeutsom

sind die Hinweise zur Gestoltung des Pensionsvertroges' Die prögnonte

Dorstellung von Lutz weist ouf mögliche Fehlerquellen hin und hilft Hoft-

pflichtgefohren zu vermeiden.

Gl Hinweis
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Gl Leitsöfze Hoftung des Steuerberolers
- U nierneh mensbewertun g

- Vedrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
(oLG Celle urt.v.20.9.1989 - 3 U 240/881

Berufshoftpf lichversicheru n g

l. Eine ouch nur vorübergehende Unterbrechung des Versicherungs-
sch utzes der Berufshoftpflichversicherung eines Steuerberoiers infolge
Kündigung des Versicherungsverhölinisses wegen Nichtzohlung dlr
Versicherungsprömien ist ols schuldhofter verstoß gegen $ 62 StBerG
berufsrechtlich zu ohnden.

(LG Koln Ud.v.15.2)g\g - lz srl 3/Bg, stB lg8g, 335)

ll. Auch wenn der Steuerberoter einen lückenlosen Versicherungsschutz
sei ner Berufsh oftpf I ichtversicheru n g d u rch Entgegen kom men des Ver-
sicherers genießt, konn in der regelmößig verzögerten Zohlung der
versicherungsprömien nur noch Mohnung oder erst noch Kündigung
des Versicheru n gsverh ö ltn isses ein Verstoß g egen d ie verpf I ichtu n g zui
gewissenhoften Berufsousübung gem. $52 Abs. I StBerG liegen.

(LG Köln Urt.v.15.2.1989 - lZ SrL l/BZ SrB 1989, 336)

Steuerberqtergebüh renverordn u n g

Die Steuerberotergebührenverordnung ist für die Vergütung des Sieuer-
beroters verbindlich. Weder$ 4 StBGebV noch derollgemeine Grundsotz
der Vertrogsfreiheit erlouben die Vereinborung einer von $14 StBGebV
obweichenden unongemessen niedrigen Pouscholvergütung.
(ovc Homburs Urt.v. 25.7.1989 - ovc BIvl64/86. DSIR lgBZ 683)

Auskunftspflicht von Presseorgonen/ unzulössige lnserote von Kontierern

Eine Togeszeitung ist ols Nichtbeieiligte gem. $ 93 Abs. I Ao zurAuskunft
gegenüber der Finonrvewoltung verpflichiei, wenn eine bei ihr erschie-
nene Chiffreonzeige einen begründeten Verdocht ouf eine unbefugte
Hilfeleistung in steuersochen nohelegt, die preisgobe von Nomen und
Anschrift des lnserenlen zur Sochverholtsoufklörung geeignet und not-
wendig sowie die Erfullung der Auskunftspflicht moglich ist.
(FG Soorlond Urt.v. 24.5.1989 - 2K214/86, DSIR t9B? Zl9)

Leitsötze (d.Verf.),

l. Ermittelt der Steuerberoter für seinen Mondonten den Geschöftswert
seines Betriebes, so können dodurch verlrogliche Schutzpflichten
gegen ü ber ei nem Betei I ig u n gsinteressenten entstehen.

2. Aus dem Auftrog zur Geschöftswertermittlung ergibt sich keine Ver-
pflichtung, den Beteiligungsinteressenten über die Bonitöt des Mon-
dontenbetriebes zu beroten.

3. Besogt die Geschöftswertermittlung nichts zur Boniiöt, so ist der
Beieil ig u n gsinteressent d o ro uf h inzuweisen.

4. Will der Beteiligungsinteressent Schodenersotzonsprüche geltend
mochen, so muD er substontiiert dorlegen, woron er die Beieiligungs-
entscheid u ng orientierf hötfe, wen n d ie Geschöftswerlerm ittl u n g des
steuerberoters o ls Entsch eid u n gsg ru n d lo g e o usgesch ieden wö re.

Zum Sochverholt:

Der Rechtsstreit betrifft Regreßonsprüche des Klögers wegen einer wirt-
schoftlich fehlgeschlogenen Beteiligung on einem Goststöttenbeirieb,
der den Beklogten zu 2l und 3) ols Gesellschoft bürgerlichen Rechts
gehörte. Ansprüche gegen diese beiden Beklogten sind zwischenzeitlich
durch Vergleich rechtskröftig erledigt worden. lm Streit sind nur noch
Ansprüche gegen den beklogten steuerberoter - den Beklogten zu l).

Der Klöger und seine Ehefrou woren löngiöhrige Stommgöste in der
Gostsiötte. Ab Somm erl9B4 kom es zwischen dem Klöger, der gelernte
Einzelhondelskoufmonn ist und domols ols Hondelsvertreter für Unter-
holiungselektronik orbeitete und dem Beklogten zu 2l zu Gespröchen
über eine stille Gesellschoftsbeteiligung. Der Betrieb hotte - ohne dos
dorüber Einzelheiten bekonnt wören Liquiditötsprobleme, deren
Ursochen der Klöger seinerzeit nichi konnte. Vielmehr hotte er den per-
sönlich gewonnenen Eindruck, do0 der Betrieb gut florierte und er
ledig lich koufmö n nisch besser gemonogtwerden m üßte, u m o usreichend
liquide zu sein und Gewinn obzuwerfen. Der Beklogte zu 2l beouftrogte
ous eigenem Antrieb und ohne dozu vom Klöger oufgeforderf worden zu
sein, im Moil9B5 den beklogten Steuerberoterden Wertdes Goststötten-
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Gl Leitsöfze
Dritthoftung

- Verirog mit Schutzwirkung zugunsten

Dritter
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewertungsgutochten
: Bonitötsprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellschoftsgründung

Fristenkontrolle

- Rückfroge bei Mondqnten

Kenntnis des Steuerrechts

- intern. Rechtsregeln

Prospekthoftung

- ohne Nomensnennung in Prospekt

- d. Treuhönders

- Verirouensschoden

Provisionsgeschöfte

- Gebl;hr f. Anlogeberoiung

- Herousgobepflicht

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsberotung

- d.wp
: Ausorbeitung eines Gesellschofts-

vedroges

Steuerberolungsgesetz

- $52
: Zohlung d. Versicherungsprömie

- 967
: l.licl rlzuhlurrg d. Versicherungsprömie

Steuerhinterziehung

- Berufspflichtverletzung

- unvollstöndige Rechnung,

$t4 tusrc
- Steuererklörung des Stb

Treuhönder

- Meh rwertsteueroption

- Prospekto ngoben, zugesicherte

Eigenschoften

- Schodenersotz, negotives lnteresse

- Uberwqchung Dritter
: Gestoltung d. Zwischen- und

Endmietuerhöltnisses

Unlernehmensbeteiligung

- Geschöftswerlermittlung d. Stb
: Bonitötsprüfung d. Stb

- Hoftung f. Alverbindlichkeiten,

Versicherungsschutz

- Zohlung d. Versicherungsprömie

BGH v. 25.1.198q -VllZB32/BB
: VersR 1989,1167

Boyr. OLG v.26.10.1987 - 4 5t164/87
: StB 1989, 159

OLG Celle v. 20.9.1989 - 3 U 240/88

OLG Düsseld ort v. 27.7.1989 - 12 U 226/88

OLG Homm v. ll.1l.l9B9 - 25 U 25/88

OLG Kodsruh e v. 24. 5.1989 - 6 U 5ll88

OLG Koblenz v.9.6.1989 -2U1907/87
: NJW 1989,2699

90, 2

90, 2

90, 3

90, B

90, 15

90, 18

90, 2

90, l9
90, 3

90, 3

90, 3

90, 3

90, l9

Anwo ltsverschulden, Fristversöu m nis,

Pflicht zur Rückfroge beim Mqndonten

Mit der Annohme einer Pflichi, bei Nichvorliegen eines Auftrogs zur

Berufungseinlegung beim Mondonten wegen eines möglichen Konzlei-

versehens Rückfroge zu holten und notfolls ouch ohne Auftrog Berufung

einzulegen, werden die Anforderungen on die Sorgfolt des ProzeD-

onwolts Übersponnt.
(BGH Urt.v.25.l.l9B9 - Vlll ZB 32/BB,VersR 1989,11671

Steuerstrof rechtliche Verontwortu n g des Steuerberoters

Ein Steuerberoter, der unvollstöndige Rechnungen i.S. des $14 Abs. I

USIG, die seine Mondonten ous Anloß von LeisiungsbezÜgen erholten

hoben, um Angoben ergönzt, von denen die Gewöhrung des Vorsteuer-

obzugs obhöngt, begeht Urkundenfölschung und (in mittelborer Töter-

schoffl Steuerhinterzieh u ng.
(Boyrisches OLG Urt.v.26.10.1987 - 4 5t164/87 - StB l9B9,l59l

Kenntnis internotionoler Rechtsregeln

Zum erforderlichen Wissensstond eines Rechtsonwolts gehört ouch die

für eine Berotung oder Prozeßführung notwendige Kenntnis der interno-

tionolen Rechisregeln, insbesondere die Kenntnis des seit dem 1.2.1973{iÜr

die sechs ursprünglichen Mitgliedstooten der Europöischen Gemein-

schoft geltenden U bereinkommens über die gerichtliche Zustöndigkeit

und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in zivil- und hondels-

rechilicherSochen i. d. F. v. 27.9.1968(EuGVUl. Dos gleiche gilt hinsichtlich

des einheitlichen Gesetzes über den internotionolen Kouf beweglicher

Sochen ( EKG) v.17.7.1973.
(OLG Koblenz Urt.v.9.6.1989 -2U1907/87, NJW 1989,26991

Berufspf lichten eines RA/SIB bei eigener Steuererklö run g

Ein Rechtsonwolt und Steuerberoter, der seine Verpflichtung zur wohr-

heitsgemößen Steuererklö ru n g verletzt u nd dod u rch ein e SieuerverkÜ r-

zvngbzw.steuerhinteziehung begeht, verstö0t domit ouch gegen seine

Berufspflichten.
(EG Berlin Un.v.l7.B.l9BB - I EG l0/BB, RBeistond l9BZ 55)

90, 2

90, 2

90, 13

90, 13

90, l4

90, 15

90, 15

90, 15
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: DSIR 1989,683

LG Koln v. 15.2.1989 - lzl StL 3/89
: StB 1989, 335

LG Köln v.15.2.1989 - lZ StL l/89
: StB 1989, 336

LG Stuttgort v.28.2.1989 -17 O 602/BB

EG Berlin v. 17.B.l9BB - I EG 10/88

- 
DQ^i.+^^l IOAO {{trerrle

FG Soorlond v.24.5.1989 -2K214/86
: DSIR 1989,719
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Gl Leitsötze

Hoftung des Steuerberolers \

- U nternehmensbewertung

- Vertrog mit Schutanirkung zugunsten Dritter
(OLG Celle Urt.v. 20.9.1989 - 3 U 240/881

Hoftung des Treuhönders
- Entg o n g en e Steu ervo rtel I e, Meh wertsteueroptio n

- Prospekthoftung

- Verlrouensschoden
(OLG Düsseldorf Urt.v. 27.7.1989 -12U 226/88l

Provisionsgeschäfte des Steuerberoters
- Herousgobepflicht

- Zohlung on Strohmonn
(OLG Homm Urt.v.ll.ll.l9BB -25U 25/BBl

H oftu n g des Steuerberoters/Wirtschoftsprüfers
- Berotung bei Gesellschoffsgründung

- Rechtsberotungsgesetz

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten des Glöubigers
(OLG Korlsruhe Urt v. 24.5.1989 - 6 U 5ll88)

Hoftung des Treuhönders
- N ichto nerken n u n g des Zwischen m ietverhö ltn isses
(LG Stungorr Urt.v.28.2.1989 -17 O 602/8Bt
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